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A. Autorenregister

B. Entscheidungsregister

I. Internationale Gremien

1. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR), Straßburg

 (Endentscheidungen und Laufende Verfahren)

2024
15.10. H.T. ./. Deutschland und Griechenland, Ernied-

rigende Behandlung eines Syrers durch  übereilte 
Überstellung aus Deutschland nach Griechen-
land mit dortiger Abschiebungshaft (länger als 
2   Monate) in einer Polizeistation ohne Möglich-
keit einer eff ektiven Überprüfung der Haftbedin-
gungen (Deutschland für verfahrensrechtl. Verstoß 
verantwortlich; Griechenland für materiell-rechtl. 
Verstoß gegen Art. 3 sowie für Verstoß gegen Art. 5 
Abs. 4 EMRK verantwortlich)  .................................... 48

2025
24.04. Andersen ./. Polen, Derzeit fehlender Schutz für 

gleichgeschlechtliche Paare in Polen / Verlet-
zung von Art. 8 EMRK (Schutz des Privat- und 
Familien lebens) / hier: Verweigerte Eintragung ei-
ner im Ausland geschlossenen gleichgeschlechtli-
chen Ehe  ........................................................................  409

20.05. Russ ./. Deutschland, Grundsätzliche Bedeutung 
der Versammlungsfreiheit (Art. 11 EMRK) /  Verbot 
des Tragens von „Schutzwaff en“ (hier: Plastik-
visier, um vor Pfeff erspray bei ev. Polizeieinsätzen 
zu schützen) dient legitimen Zielen (u.a. Aufrecht-
erhaltung der Ordnung) / Verurteilung (Geldstrafe 
von 300,– Euro) hier jedoch nicht gerechtfertigt   ...... 257

31.10.  Silgir ./. Deutschland, s.u. S. VI ..................................... 692
16.12. Gondert ./. Deutschland, Pfl icht der innerstaat-

lichen Gerichte, Nichtvorlage an den EuGH nach-
vollziehbar zu begründen / Fehlende oder unzurei-
chende Begründung verstößt gegen den Grundsatz 
des fairen Verfahrens (Art. 6 EMRK)  ...................... 553

2. Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH), Luxemburg

 (Endentscheidungen und Laufende Verfahren)

2024
04.10. C-406/22, GK, Die nach der RL 2013/32 vorge-

sehene Einstufung eines Landes als „sicherer Her-
kunftsstaat“ muss sich auf das gesamte Hoheits-
gebiet er strecken / Bestimmt ein Mitgliedstaat 
(hier:  Tschechien) nur einen Teil eines Dritt-
staats als sicher (hier:  Moldau mit Ausnahme von 
 Transnistrien) kann das die Ablehnung eines Asyl-
antrags rechtfertigen  ..................................................... 78

 • dazu s.a. Aufsatz von Chiusi, S. 23

2025
13.02. C-417/23, Schlussanträge von  Generalanwältin 

Ćapeta, Dänische Rechtsvorschriften über das 
öff ent liche Wohnungswesen / Unterscheidung zwi-
schen westlichen und nicht-westlichen Einwan-
derern / Prüfung u.a. anhand der Richtlinie zur 
Gleich behandlung ohne Unterschied der Rasse 
oder ethnischen Herkunft  ............................................  585

 • Urteil liegt vor, s. nachstehend 18.12.2025
11.03. C-448/23, Schlussanträge von Generalanwalt 

Spielmann (Kommission/Polen), Polnischer Ver-
fassungsgerichtshof stellt sich in zwei Urteilen von 
2021 off en gegen die Rspr. des EuGH (Ultra-vires-
Argumentation) / Poln. VerfGH selbst genügt den 
Anforderungen an ein unabhängiges, unpartei-
isches und durch Gesetz errichtetes Gericht nicht  ... 198

 • Urteil liegt vor, s. nachstehend 18.12.2025
13.03. C-247/23, (Rs. Deldits), DSGVO und Transidenti-

tät: Die Berichtigung von Daten betreff end die Ge-
schlechtsidentität darf nicht vom Nachweis einer 
Operation abhängig gemacht werden  ........................ 104

 • dazu s.a. Aufsatz von Berner/Suwita, S. 44
27.03. C-217/23, (Rs. Laghman), Voraussetzungen für die 

Gewährung internationalen Schutzes bei drohender 
Blutrache im Herkunftsland Afghanistan (Provinz 
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Laghman) / Vorlage des VwGH, Wien / hier: Streit 
rein vermögensrechtlicher Natur  ................................ 88

03.04.  C-713/23, Schlussanträge von Generalanwalt de la 
Tour (Rs. Wojewoda Mazowiecki), Nichtanerken-
nung gleichgeschlechtlicher Ehen in Polen  ............... 411

 • Urteil liegt vor, s. nachstehend 25.11.2025
 • s.a. Aufsatz von Suwita, S. 405
29.04. C-181/23, GK (Rs. Kommission/Malta), Maltesi-

sches Staatsbürgerschaftsprogramm für Investoren 
verstößt gegen Unionsrecht / „Vermarktung“ des 
Unionsbürgerstatus mit dem in den Verträgen fest-
gelegten Grundkonzept der Unionsbürgerschaft un-
vereinbar / Investitionsprogramm sieht die Zahlung 
erheblicher Geldbeträge in der Größenordnung 
zwischen 600.000,– und 750.000,– Euro für Direkt-
investitionen bzw. z.B. für den Erwerb von Wohn-
immo bilien im Wert von mind. 700.000,– Euro vor   ..  93

05.06. C-769/22, Schlussanträge von Generalanwältin 
Ćapeta (Rs. Kommission/Ungarn), Plädoyer für 
die Justiziabilität von Art. 2 EUV / Negierung der 
Werte der EU nicht hinnehmbar / hier: Nationale 
Gesetze, die Minderjährige vor LGBTI-Inhalten 
schützen sollen  ............................................................... 210

 • Urteil liegt noch nicht vor
01.08. C-758/24 u.a., GK (verb. Rs. Alace und Canpelli), 

Einstufung eines Landes als „sicherer Herkunfts-
staat“ muss gerichtlicher Überprüfung zugänglich 
sein / Weitreichende Befugnis des nationalen Rich-
ters, der nach Auff assung des EuGH dazu berech-
tigt sein soll, ggf. staatliche Informationsquellen in 
Zweifel zu ziehen  .......................................................... 66

 • dazu s.a. Aufsatz von Chiusi, S. 23
01.08. C-97/24, (Rs. S.A., R.J.), Asylpolitik / Haftung für 

fehlende Unterbringungskapazitäten in Irland / 
Ein Mitgliedstaat kann sich nicht auf einen un-
vorhersehbaren Zustrom von Antragstellern auf 
internationalen Schutz berufen, um sich seiner 
Pfl icht zur Deckung der Grundbedürfnisse dieser 
Personen zu entziehen  .................................................. 109

04.09 C-225/22, (Rs. AW „T“), Verpfl ichtung eines nie-
deren Gerichts, das Urteil eines höheren Gerichts 
als „nicht existent“ anzusehen / Vorlage aus Polen /
„Unbedingte Ergebnispfl icht“ in Bezug auf die 
Überprüfung der Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit der zur Auslegung des Unionsrechts beru-
fenen Gerichte   ............................................................... 264
• dazu s.a. Aufsatz von Schwab, S. 259; s. ferner 

 unter Dokumentation, Referat der poln. Richte-
rin Urbańska-Tkocz vor dem EuGH im Rahmen 
des „Forum des Magistrats“, S. 687

11.11. C-19/23, GK (Dänemark gegen Parlament und Rat), 
Gültigkeit der Richtlinie über angemessene Mindest-
löhne in der EU im Wesentlichen bestätigt / Nich-
tigkeitsklage jedoch erfolgreich wegen fehlender 
 Gesetzgebungskompetenz der EU in zwei Fällen   ...... 426

13.11. C-666/24, Schlussanträge von Generalanwalt 
 Spiel mann / Spanisches Amnestiegesetz vom Juni 
2024 verstößt nicht gegen die Richtlinie (EU) 
2017/541 zur Terrorismusbekämpfung  ....................... 521

 • Urteil liegt noch nicht vor 
20.11. C-57/23, (Rs. C-57/23), Grundsätze betr. Speiche-

rung biometrischer und genetischer Daten auf der 
Grundlage interner Polizeivorschriften / Vorlage 
aus Tschechien  ............................................................... 440

25.11. C-713/23, GK (Rs. Wojewoda Mazowiecki), Ver-
pfl ichtung zur Anerkennung einer gleichgeschlecht-
lichen Ehe: Sofern die Umschreibung der ausländi-
schen Eheurkunde im nationalen Personenstands-
register (hier in Polen) die einzige Möglichkeit ist, 
eine im Ausland geschlossene Ehe anzuerkennen, 
muss diese Modalität auch für gleichgeschlechtliche 
Ehen zur Verfügung stehen   ......................................... 418
• mit Schlussanträgen von Generalanwalt de la Tour 

vom 3.4.2025, S. 411
•  s.a. Aufsatz von Suwita, S. 405

02.12. C-492/23, GK (Rs. Russmedia Digital), Sorgfalts-
pfl ichten für Betreiber einer Online-Marktplatz-
Webseite bei Veröff entlichung von Anzeigen  ........... 643 

18.12. C-448/23, GK (Rs. KOM/Polen), Der polnische 
VerfGH hat gegen mehrere tragende Grundsätze 
des Unionsrechts verstoßen, indem er die Rspr. des 
EuGH missachtet hat .................................................... 559
• mit Schlussanträgen von Generalanwalt Spielmann 

vom 11.3.2025, S. 198
 18.12. C-417/23, GK, Dänische Rechtsvorschriften über 

das öff entliche Wohnungswesen / EuGH erläutert, in 
welchen Situationen eine Diskriminierung aus Grün-
den der ethnischen Herkunft gegeben sein kann  ....... 598
• mit Schlussanträgen von Generalanwältin Ćapeta 

vom 13.2.2025, S. 585
 18.12. C-679/23 P, GK (Rs. WS u.a./Frontex), Haftung von 

Frontex bei rechtswidriger Rückkehraktion / hier: 
Rechtsschutz für syrische Flüchtlingsfamilie gegen 
Verbringung von Griechenland in die Türkei  .......... 611

18.12. C-136/24 P, GK (Rs. Hamoudi/Frontex), Schadens-
ersatzklage gegen Frontex im Fall von Pushbacks 
(hier: Ägäis) / Beweislastgrundsätze zur Gewähr-
leistung wirksamer gerichtlicher Kontrolle  ............... 628

II. Bundesrepublik Deutschland

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Karlsruhe
 (Endentscheidungen und Laufende Verfahren)

2024
14.11. 1 BvL 3/22, Längerfristige Observation unter An-

fertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeich-
nungen nach dem Polizeigesetz Nordrhein-West-
falen (PolG NRW) mit dem Grundgesetz unver-
einbar / Die einschlägigen Bestimmungen des PolG 
NRW bleiben bis zu einer Neuregelung, längstens 
bis zum 31.12.2025 in Kraft, vorausgesetzt, dass 
die Anordnung von Maßnahmen angesichts einer 
 wenigstens konkretisierten Gefahr erfolgt  ............... 161

2025
14.01. 1 BvR 548/22, Erfolglose Verfassungsbeschwerde 

gegen Polizeikosten bei Hochrisikospielen / Erhe-
bung einer Gebühr für polizeilichen Mehraufwand 
bei „Hochrisikospielen“ der Fußball-Bundesliga 
bei erfahrungsgemäß gewaltgeneigten Großveran-
staltungen mit mehr als 5.000 Personen mit dem 
Grundgesetz vereinbar  ................................................. 173

28.05. 1 BvR 825/25*, Russische Bank / Abhängigma-
chung der Klagezustellung von der Zahlung einer 
Gebühr / Verfassungsbeschwerde unzulässig  ........... 195

05.06. 2 BvR 373/25*, Verurteilung eines Richters wegen 
Rechtsbeugung kein Verstoß gegen das Willkürver-
bot / Verfassungsbeschwerde unzulässig  ................... 195

24.06. 1 BvR 2466/19, Die im Polizeigesetz Nordrhein-
Westfalen vorgesehenen Ermächtigungen zur prä-
ventiven Überwachung sowohl von Telekommu-
nikation (§ 20c Abs. 1 PolG NRW) als auch von 
Quellen- Telekommunikation (§ 20c Abs. 2 PolG 
NRW) sind gerechtfertigt / Verfassungsbeschwerde 
zurückgewiesen / Trojaner I-Beschluss  ..................... 320

24.06. 1 BvR 180/23, Die mit der Neuregelung der Straf-
prozessordnung eingeführten Rechtsgrundlagen 
sowohl für eine Quellen-Telekommunikationsüber-
wachung als auch für die Online-Durchsuchung 
weitgehend verfassungsgemäß / § 100a Sätze 2 und 
3 StPO werden im Umfang ihrer Verfassungswid-
rigkeit für nichtig erklärt / Trojaner II-Beschluss  .... 338

25.06. 1 BvR 368/22, Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde 
einer staatlichen Hochschule des Landes Berlin 
gegen Regelung des Berliner Hochschulgesetzes 
(§ 110 Abs. 6 Sätze 2 und 3 BerlHG) / Die beste-
hende Verpfl ichtung, allen befristet auf einer Quali-
fi kationsstelle beschäftigten promovierten wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 
Abschluss des Arbeitsvertrags eine unbefristete Be-
schäftigung bei Erreichen des Qualifi kationsziels 
zuzusagen (Anschlusszusage), verstößt gegen die 
Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) / Erwähnte 
Bestimmung des BerlHG mangels Gesetzgebungs-
kompetenz des Landes formell verfassungswidrig  .... 187

* Kammer-Beschlüsse sind mit einem Stern gekennzeichnet.
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15.07. 2 BvR 508/21, Erfolglose Verfassungsbeschwerde zu 
bewaff neten Drohneneinsätzen durch die USA in 
der Republik Jemen unter Nutzung technischer Ein-
richtungen der Air Base Ramstein (Luftwaff enstütz-
punkt der USA in Deutschland) / Das Vorliegen ei-
ner ernsthaften Gefahr der systematischen Verlet-
zung des anwendbaren Völkerrechts wird verneint  ..  136

05.08. 2 BvR 885/25*, Bedeutung des Grundrechts auf 
Schutz der Familie / hier: Gestattung der Einreise für 
ein jordanisches Kleinkind (2 Jahre alt) / Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anordnung erfolgreich   .....  244

17.09. 2 BvL 5/18 u.a., Grundsätze amtsangemessener Be-
amtenbesoldung / Anlassfall: Besoldungsordnun-
gen A des Landes Berlin: 95 % der fraglichen Be-
soldungsgruppen in den Jahren 2008-2020 mit dem 
Alimentationsprinzip (Art. 33 Abs. 5 GG) unver-
einbar und damit verfassungswidrig / Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des EGMR ........................  479

 23.09. 1 BvR 1796/23, Grenzen zulässiger Einschränkung 
der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) im Lichte geänder-
ter tatsächlicher Verhältnisse / Gesetzliche Alters-
grenze von 70 Jahren für Anwaltsnotare unver-
einbar mit dem Grundgesetz / Bisherige Regelung 
bleibt bis 30.6.2026 anwendbar  ....................................  371

23.09. 1 BvR 2285/23, Die neu eingeführten Triage-Rege-
lungen gem. Infektionsschutzgesetz 2022 wegen feh-
lender Gesetzgebungskompetenz des Bundes nichtig 
/ Erfolgreiche Verfassungsbeschwerden von Fachärz-
ten mit Tätigkeitsbereich in der Notfall- und Inten-
sivmedizin, die die Rechtswidrigkeit von Eingriff en 
in ihre Berufsfreiheit rügen / Triage II-Beschluss   ......  466

23.09. 2 BvR 625/25*, Erfolglose Verfassungsbeschwerde ge-
gen Verurteilung unter Verwertung der im Wege der 
Rechtshilfe von den USA erlangten Informatio nen 
aus der Überwachung von ANOM-Kommunikation  672

29.09. 2 BvR 934/19, Verpfl ichtung eines kirchlichen Ar-
beitgebers (Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung) zur Zahlung einer Entschädigung we-
gen Nichtberücksichtigung einer konfessionslosen 
Stellenbewerberin verstößt gegen religiöses Selbst-
bestimmungsrecht des Arbeitgebers / Kriterien 
für Güterabwägung im Rahmen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes / Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts im Fall Egenberger aufgehoben  ........  287

30.09. 2 BvR 460/25*, Auslegung von Art. 13 GG: Garan-
tie der Unverletzlichkeit der Wohnung und Gel-
tung des Richtervorbehalts bei „Durchsuchung“ / 
hier: polizeiliche Maßnahmen ohne richterlichen 
Durchsuchungsbefehl im Zimmer einer Container-
Gemeinschaftsunterkunft zum Zweck der Abschie-
bung gegenüber einem Asylbewerber aus Guinea / 
Verfassungsbeschwerde erfolgreich   ............................  494

01.10. 1 BvR 2428/20, Strafgerichtliche Verurteilung gem. 
§ 21 Versammlungsgesetz wegen Beteiligung an 
 einer Gegendemonstration, mit der der Bf. grobe 
Störungen einer genehmigten Demonstration ver-
ursacht hatte / Verfassungsbeschwerde wird zurück-
gewiesen  ..........................................................................  499

03.11. 1 BvR 573/25*, Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde 
des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL zur Ver-
dachtsberichterstattung im „Wirecard-Skandal“  .....  679

III. Österreich

Verfassungsgerichtshof (VfGH), Wien

2024
03.10. E 4003/2023, Verbot der Gesichtsverhüllung in der 

Öff entlichkeit verfassungsrechtlich zulässig  .............  133

2025
24.06. G 152/2024, Steiermärkisches Jugendgesetz (§ 27 

Abs. 4 StJG) verstößt nicht gegen das Verbot der 
Zwangs- oder Pfl ichtarbeit (Art. 4 EMRK) / Die 
im StJG vorgesehene Möglichkeit, Jugendlichen als 
Strafmaßnahme die Erbringung einer sozialen Leis-
tung aufzuerlegen, mit EMRK vereinbar   ..................  282 * Kammer-Beschlüsse sind mit einem Stern gekennzeichnet.

06.10. G 52/2024, Absolutes Verbot, Eizellen ohne  akuten 
medizinischen Grund für eine künftige medizinisch 
unterstützte Fortpfl anzung zu entnehmen und auf-
zubewahren („Social Egg Freezing“), verstößt ge-
gen Recht auf Privatleben (Art. 8 EMRK) / Bis-
herige Regelung im Fortpfl anzungsmedizingesetz 
wird per 31. März 2027 aufgehoben   ............................  662

18.12. E 1297/2025, Recht auf individuelle Geschlechts-
identität bei „Transidentität“ / Art. 8 EMRK ge-
währleistet transidenten Personen das Recht, ih-
ren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister 
 löschen zu lassen  ............................................................  668
• zu Transidentität s.a. Rs. Deldits, EuGH, 

13.3.2025, mit Aufsatz von Berner/Suwita, S. 44

IV. Schweiz

Bundesgericht (BGer), Lausanne

2024
20.09. 2C_248/2023, Voraussetzungen für Bestellung und 

Bezahlung einer Assistenz für Menschen mit Be-
hinderungen im Studium an der ETH Zürich / Kein 
Anspruch auf Entlastung von administrativen Auf-
gaben ................................................................................  115

08.10. 1C_28/2024 u.a., Marschkundgebung aus Anlass 
des Weltwirtschaftsforums in Davos / Verweigerte 
Benutzung einer Kantonsstraße verletzt Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit / Anspruch auf Antrags-
beurteilung innerhalb angemessener Frist ebenfalls 
verletzt  .............................................................................  121

11.10. 7B_727/2024, Ausnahme vom Grundsatz der Nicht-
öff entlichkeit der Hauptverhandlung im Jugend-
strafverfahren / Beschränkte Zulassung von Ge-
richtsberichterstattern  ..................................................  131

03.12. 2C_113/2024, Obligatorium zum elektronischen 
Behördenverkehr kein Verstoß gegen Wirtschafts-
freiheit (Art. 27 BV) für die von der Neuregelung 
betroff enen Anwälte und weiteren Parteivertreter / 
hier: Verwaltungsrechtspfl egegesetz des Kantons 
Zürich (VRG/ZH i.d.F. vom 30.10.2023)  ..................  272

2025
17.01. 2C_405/2022, Übertragung der Führung einer 

 öff entlichen Mädchensekundarschule an die Stif-
tung Schule St. Katharina / Verletzung der Bundes-
verfassung / hier: Art. 8 BV (Gleichheitsgebot, Dis-
kriminierungsverbot, Gleichheit von Mann und 
Frau) und Art. 15 BV (Glaubens- und Gewissens-
freiheit) .............................................................................  451

19.03. 7B_1295/2024, Freier Telefonverkehr aus der Unter-
suchungshaft mit der Verteidigung / Anspruch auf 
„Dauertelefonbewilligung“ grundsätzlich gegeben / 
Etwaigem Missbrauchspotential kann mit einfachen 
Mitteln begegnet werden   ..............................................  280

19.03. 2C_681/2023, Zuständigkeit des Staatssekretariats 
für Migration (SEM) / Zustimmungsverfahren ge-
genüber kantonalen Gerichtsurteilen / Prüfung der 
Verfassungs- und Völkerrechtskonformität  ..............  656

20.03. 1C_103/2024, Gerichtliche Überprüfung von 
Polizei gewahrsam / Unterschiedlichkeit des zu er-
greifenden Rechtsmittels bei anhaltendem bzw. be-
reits abgeschlossenem Freiheitsentzug im Lichte 
von Art. 5 Abs. 4 EMRK und Art. 31 Abs. 4 Bundes-
verfassung / hier: Demonstration zum 1. Mai   ...........  459

21.07. 2C_332/2024, Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepfl icht / Nichtigkeit wegen schwerer Ver-
fahrensmängel, u.a. Verstoß gegen das Gebot, Ent-
scheide allen direkt betroff enen Personen zuzu-
stellen ...............................................................................  462
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C. Fundstellenverzeichnis der in der EuGRZ abgedruckten Verfassungsgerichtsentscheidungen 
in der amtlichen Entscheidungssammlung

1. Entscheidungssammlung des Schweizerischen
Bundesgerichts, Lausanne (BGE)

2024
151 I 73 20.09.24 2C_248/2023 = EuGRZ 2025, 115
151 I 194 03.12.24 2C_113/2024  = EuGRZ 2025, 272
151 I 257 08.10.24 1C_28/2024 u.a. = EuGRZ 2025, 121
151 IV 10 11.10.24 7B_727/2024  = EuGRZ 2025, 131

2025
151 I 219 20.03.25 1C_103/2024 = EuGRZ 2025,  459
151 I 382 19.03.25 2C_681/2023 = EuGRZ 2025, 656
151 IV 316  19.03.25 7B_1295/2024  = EuGRZ 2025, 280

2. Entscheidungssammlung des Bundesverfassungs-
gerichts, Karlsruhe (BVerfGE)

BVerfGE 170

170, 79 (08.10.24 1 BvR 1743/16 u.a.) = EuGRZ 2024, 517

170, 247 (14.11.24 1 BvL 3/22) = EuGRZ 2025, 161
 – PolG NRW – Observation

170, 293 (26.11.24 1 BvL 1/24) = EuGRZ 2024, 653
 – Krankenhausvorbehalt

170, 373 Abw. Meinung des Richters Wolff  = EuGRZ 2024, 676

BVerfGE 171
171, 177 (14.01.25 1 BvR 548/22)  = EuGRZ 2025, 173
 – Polizeikosten Hochrisikospiele

BVerfGE 172
172, 46 (24.06.25 1 BvR 2466/19) = EuGRZ 2025, 320
 – Trojaner I

172, 106 (24.06.25 1 BvR 180/23) = EuGRZ 2025, 338
 – Trojaner II

172, 216 (13.11.24 1 BvR 368/22) = EuGRZ 2024, 539
 – Besorgnis der Befangenheit im Verfahren BerlHG 

172, 231 (25.06.25 1 BvR 368/22) = EuGRZ 2025, 187
 – Berliner Hochschulgesetz

172, 260 (15.07.25 2 BvR 508/21) = EuGRZ 2025, 136
 – Drohneneinsatz Ramstein

172, 345 (17.09.25 2 BvL 5/18 u.a.) = EuGRZ 2025, 479
 – Beamtenbesoldung Berlin

D. Dokumentationsregister 

I. Europarat (EuRat), Straßburg

2025
24.05 Stellungnahme des Generalsekretärs des Europa-

rats, Alain Berset, zu dem off enen Brief von neun 
EU-Staats- und Regierungschefs: „Debattieren ist 
förderlich, aber den Gerichtshof zu politisieren, ist 
es nicht“  ........................................................................  391

II. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR), Straßburg

2025
31.01. Jahrespressekonferenz 2025 mit der Statistik für 

2024  ...............................................................................  197
04.11. Die Europäische Menschenrechtskonvention, das 

Gewissen Europas / Botschaft von EGMR-Prä-
sident Mattias Guyomar vom 4. November 2025 
anlässlich des 75. Jahrestags der Unterzeichnung 
der EMRK  ...................................................................  518

Wahlen innerhalb des EGMR

2025
30.05. Mattias Guyomar seit 30. Mai 2025 neuer Präsident 

des EGMR  ...................................................................  197

 III. Parlamentarische Versammlung 
des Europarats, Straßburg

Erfolgte Richter-Wahlen zum EGMR

2025
 28.01.  Andorra: Canòlic Mingorance Cairat neue andor-

ranische Richterin  .......................................................  519
 28.01. Armenien: Vahe Grigoryan neuer armenischer 

Richter   ..........................................................................  519
28.01. Slowenien: Vasilka Sancin neue slowenische Rich-

terin   ...............................................................................  519
08.04.  Monaco: Sébastien Biancheri neuer monegassischer 

Richter   ..........................................................................  520
24.06. Vereinigtes Königreich: Hugh Mercer neuer briti-

scher Richter  ................................................................  520

Vorläufi g gescheiterte Richter-Wahlen zum EGMR

2025
29.09. Ungarische Kandidatenliste (August 2025) von der 

Parl. Versammlung zurückgewiesen  ........................  520

IV. Europäische Union
2025
22.05 Off ener Brief von 9 EU-Staats- und Regierungs-

chefs / Kritik an der Rechtsprechung des EGMR  ..  389

V. Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), 
Luxemburg

2025
01.12. „Forum des Magistrats“:  Sylwia Urbańska-Tkocz, 

Die Problematik schwebend unwirksamer Urtei-
le aus der Sicht einer polnischen Richterin / Vor-
trag vor dem EuGH im Rahmen des „Forum des 
 Magistrats“ 2025  ......................................................... 687

VI. Europäisches Parlament (EP), Straßburg
2025
22.10. Entschließung zu den institutionellen Folgen der 

EU-Beitrittsverhandlungen (Erweiterung um zehn 
Länder) / EP schlägt Änderung des Verfahrens 
nach Art. 7 EUV vor, d.h. Abschaff ung der Ein-
stimmigkeit bei Beschlüssen des Rates   ...................  391

VII. Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Kalrsruhe
2025
22.05. Plenumsbeschluss: Vorschläge für die Wahl eines 

Nachfolgers von Richter des Bundesverfassungs-
gerichts Dr. Christ / Gescheiterte Wahl im Deutschen 
Bundestag am 11. Juli 2025 (Anm. d. Red.)  ............  197

VIII. Tagungsbericht
2025
10.10.  Luxembourg Centre of European Law, “Euro-

pean Union law and values in a changing world” / 
Eröff nungskonferenz am 10. und 11. Oktober 2025 / 
Tagungsbericht von Jytte Lauenstein  ......................  689
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E. Laufende Verfahren

1. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR), Straßburg

2025
Jan.-Sept. Befassung der Großen Kammer des EGMR durch 

Verweisung (Art. 43 EMRK) / Übersicht für den 
Zeitraum Januar bis September 2025: Insgesamt 
50 Verweisungsanträge wurden gestellt / Drei 
Anträge auf Verweisung wurden angenommen  ...  396

31.10.  Nr. 22234/25, Silgir ./. Deutschland; Verurteilung 
auf der Grundlage von entschlüsselten elektroni-
schen Text nachrichten / Zugriff  auf EncroChat-
Daten (verschlüsselte Kommunikations-App für 
Mobiltelefone) / Fragen zu Art. 6 und 8 EMRK 
(faires Verfahren sowie Recht auf Achtung des 
Privatlebens und der Korrespondenz) / Beschwer-
de zugestellt  ...............................................................  692

2. Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), 
Luxemburg

Schlussanträge

2025
11.03. C-448/23, (Rs. Kommission/Polen), General-

anwalt Dean Spielmann befasst sich anhand 
von zwei Urteilen des polnischen Verfassungs-
gerichtshofs von 2021 mit den Anforderungen 
an ein unabhängiges, unparteiisches und durch 
Gesetz errichtetes Gericht und hält die Klage der 
KOM für begründet  .................................................  198

 • das Urteil liegt seit 18.12.2025 vor, s.o. unter 
Entscheidungen 

05.06. C-769/22, (Rs. Kommission/Ungarn), General-
anwältin Tamara Ćapeta plädiert für Justiziabi-
lität von Art. 2 EUV / Negierung der Werte der 
EU nicht hinnehmbar / hier: Nationale Gesetze, 
die Minderjährige vor LGBTI-Inhalten schützen 
sollen  ..........................................................................  210

 • das Urteil liegt per 31.12.2025 noch nicht vor.

13.11. C-666/24, Generalanwalt Dean Spielmann stellt 
in seinen Schlussanträgen fest, dass das spani-
sche Amnestiegesetz vom Juni 2024 nicht gegen 
die Richtlinie (EU) 2017/541 zur Terrorismusbe-
kämpfung verstößt  ....................................................  521

 • das Urteil liegt per 31.12.2025 noch nicht vor.

3. Bundesrepublik Deutschland
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Karlsruhe
2025
12.03. Übersicht über die im Jahr 2025 u.a. zur Entschei-

dung anstehenden Verfahren  ..................................  239

Einstweilige Anordnung

2025
05.08. 2 BvR 885/25*, Bedeutung des Grundrechts auf 

Schutz der Familie / hier: Gestattung der Einrei-
se für ein jordanisches Kleinkind (2 Jahre alt) / 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
erfolgreich  ..................................................................  244

* Kammer-Beschlüsse sind mit einem Stern gekennzeichnet.
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F. Informatorische Zusammenfassungen

29. August 2025Heft 1-12 Seiten 1-244

Anja Seibert-Fohr, Heidelberg/Straßburg, stellt die Frage: 
„Die EMRK als Ewigkeitsgarantie für Europa?“ und nimmt da-
mit krisenhafte Zuspitzungen im Gefüge der EMRK-Vertrags-
staaten in den Blick und nennt Beispiele, die auf zeigen, welche 
Rolle die EMRK und mit ihr der EGMR in Ver fassungskrisen 
einzunehmen vermag

Die Einleitung verweist u.a. auf die Ewigkeitsgarantie in 
Art. 79 Abs. 3 des deutschen Grundgesetzes (wonach eine Ände-
rung unzulässig ist, sofern sie „die in den Artikeln 1-20 niederge-
legten Grundsätze berührt“, d.h. wenn die Grundrechte oder die 
bundesstaatliche Verfassung betroff en sind). Die Autorin befasst 
sich in Teil II mit der Bedeutung der EMRK als Verfassungs-
instrument des europäischen ordre public, die Teile III und IV 
zeigen auf «wie sich nationale Gerichte unter Berufung auf die 
EMRK gegen schwerwiegende Eingriff e in grundlegende Ver-
fassungsprinzipien, selbst gegenüber dem Verfassungsgeber, zur 
Wehr setzen können» und welche Rolle «der EGMR einnimmt, 
wenn die gerichtliche Kontrolle auf nationaler Ebene leerläuft 
(...). Daran schließen sich allgemeine Überlegungen zur Rolle 
der Konvention für die Aufrechterhaltung von Rechtsstaatlich-
keit, Demokratie und Gewaltenteilung sowie ihre Grenzen an 
(Teil V.), die gefolgt werden von einigen abschließenden Überle-
gungen (Teil VI).»

Die Schlussbetrachtung widmet sich der fundamentalen Be-
deutung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Gewalten-
teilung. Das Rechtsstaatsprinzip und die Gewalten teilung sind 
«Grundpfeiler der Konvention, ebenso wie das mit der Meinungs-
freiheit und dem Recht auf freie Wahlen verbürgte Demokratie-
prinzip. Da diese Prinzipien konstitutiv für  einen wirk samen 
Grund- und Menschenrechtsschutz sind, beanspruchen ihre 
Kerngehalte Vorrang vor den nationalen Rechtsordnungen. Dies 
kommt dann zum Tragen, wenn diese hinter den grundlegen-
den Anforderungen rechtsstaatlicher Garantien zurückbleiben. 
 Sofern sich der Verfassungsgeber in solchen Situationen über die 
Rechtsprechung des zuständigen Verfassungsgerichts hinweg-
setzt, vermag die Konvention als Notanker bzw. Ausfallgarantie 
zu dienen und damit über die herkömmliche Ergänzungsfunktion 
hinauszugehen.

Beim Scheitern der nationalen Verfassungsordnung kann die 
EMRK somit die rechtliche Funktion eines Auff ang korrektivs 
übernehmen. Ihre Funktion gleicht dann der einer verfassungs-
rechtlichen Ewigkeitsgarantie.»  (Seite 1)

Lorenz Dopplinger, Wien, befasst sich unter der Überschrift 
„Verhüllungsverbote im europäischen Rechtsraum: Rechtstrans-
fers und gerichtlicher Dialog“ kritisch und detailliert mit Recht-
sprechungslinien zwischen 2010 und 2024 und ordnet sie syste-
matisch ein

Zunächst werden die Vorreiterrolle von Frankreich und 
 Belgien, das EGMR-Urteil im Fall S.A.S. gegen Frankreich von 
2014 sowie zwei Entscheidungen des UN-Ausschusses für Men-
schenrechte von 2018 berücksichtigt. Es folgt die Einbeziehung 
von drei Urteilen aus Österreich: (1) VwGH 2020, Sturmhaube 
im Gewaltkontext; (2) VfGH 2021, Kuhkostüm als Kommuni-
kationsmittel; (3) VfGH 2024 (in diesem Heft S. 133), Burka als 
Schutz vor Videoüberwachung. Im anschließenden Ab schnitt III. 
wird für eine Neujustierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
auf nationaler und internationaler Ebene plädiert. 

Im Resümee gibt der Autor zu bedenken: «Der gericht liche 
Umgang mit den Verhüllungsverboten zeigt ferner strukturelle 
Herausforderungen der Grundrechtskontrolle im europäischen 
Mehrebenensystem auf, insbesondere im Zusammenspiel inter-
nationaler und innerstaatlicher Kontroll organe. Der EGMR hat 
die Gratwanderung zu meistern, einerseits eff ektiven Grund-
rechtsschutz zu gewährleisten, andererseits nationale Spielräume 
zu wahren, die Raum für Vielfalt lassen. Erschwerend kommt 
in jüngerer Zeit noch ein wachsender Widerstand der Konven-
tionsstaaten hinzu, der das Bewusstsein dafür geschärft hat, wie 
fragil die institutionelle Legitimität des EGMR ist und welches 
Gefahren potenzial politische Konfl ikte bergen.» (Seite 10)

Donal O’Donnell, Dublin, lenkt die Aufmerksamkeit auf 
„Die Unabhängigkeit der Justiz in der Europäischen Union: Eine 
gemeinsame Verantwortung“ und analysiert die grundsätzliche 

Bedeutung der 2018 vom EuGH entschiedenen Rs. der Portu-
giesischen Richter (ASJP)

Der Autor, Chief Justice of Ireland, bezeichnet die Rs. ASJP 
als «eine der folgenreichsten und meistdiskutierten Entscheidun-
gen des Gerichtshofs in diesem Jahrhundert». Ausgewählt hat er 
diesen Fall als Diskussionsgrundlage für das bilaterale Treff en 
zwischen dem Netzwerk der Präsidenten der Obersten Gerichts-
höfe der EU und dem EuGH; auf den übersandten Fragebogen 
hatte eine Vielzahl von Gerichten geantwortet.

 «Obwohl die Mehrheit der Rückmeldungen positiv war, wur-
den viele Stellungnahmen von den Gerichten relativiert. Einige 
vertraten die Auff assung, dass der Rückgriff  auf Art. 267 AEUV 
zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit ein  Resultat des 
Versagens anderer  Mechanismen sei. Andere Mitglieder wiesen 
darauf hin, dass andere  Mechanismen im Instrumentarium zur 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit – etwa Vertragsverletzungsver-
fahren und fi nanzielle Sanktionen – ebenso wichtig oder  sogar 
noch bedeutsamer seien, um systemische Probleme mit der 
Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat wirksam und ange-
messen zu behandeln.

Auch Einschränkungen wurden benannt, etwa die Zurückhal-
tung nationaler Gerichte, Vorlagefragen zu stellen, bedingt durch 
Zeitdruck; Schwierigkeiten bei der Durch setzung von  Urteilen 
in Staaten mit tiefgreifenden Problemen im Bereich der richter-
lichen Unabhängigkeit sowie Souveränitätsbedenken. Ebenfalls 
wurde darauf hingewiesen, dass das Verfahren nach Art.  267 
 davon abhängt, dass ein einzelner natio naler Richter dem EuGH 
überhaupt eine Frage vorlegt, und dass die Wirksamkeit der Ent-
scheidung des EuGH – sobald sie ergangen ist – in  erheblichem 
Maß von der Bereitschaft des betreff enden Mitgliedstaats ab-
hängt, dieser Entscheidung Folge zu leisten.

Nichtsdestotrotz fällt die Bilanz aus Sicht der nationalen 
 Gerichte äußerst positiv aus.»

Der Autor verweist außerdem auf weitere diskussions würdige 
Problempunkte und führt u.a. aus: «Gleichwohl, und ohne die 
zahlreichen positiven Aspekte dieser Rechtsprechung aus dem 
Blick zu verlieren, wurden in den Antworten der Mitglieder des 
Netzwerks einige Punkte angesprochen, die auch mir durch den 
Kopf gehen und die es verdienen, in diesem Rahmen erörtert zu 
werden. In vielerlei Hinsicht stellen diese Fragen die Kehrseite 
der bereits hervorgehobenen Aspekte der Rechtsprechung dar.

Erstens ist festzustellen, es wäre wünschenswert ge wesen, 
wenn die Verträge selbst Herausforderungen von derart grund-
legender Bedeutung für die in Art.  2 EUV verankerten Werte 
 vorausgesehen und ein eindeutiges sowie wirksames Rechts-
mittel vorgesehen hätten. Die Raffi  nesse des vom Gerichtshof 
entwickelten Weges, um diese Schwierigkeiten zu umgehen, ist 
innovativ und bewundernswert – zumindest aus Sicht jener, die 
das Ergebnis unterstützen. Doch Rechtsprechung, insbeson-
dere zu grundlegenden Fragen, sollte auch in der Lage sein, Un-
entschlossene zu überzeugen – und selbst diejenigen, die dem 
 Ergebnis ablehnend gegenüberstehen. Dies wäre einfacher, wenn 
die Rechtsprechung auf ausdrücklichere und klarere Bestim-
mungen gestützt wäre. Es ist daher wichtig, das Ausmaß anzu-
erkennen, in dem diese Rechtsprechung die bisherigen Grenzen 
verschoben hat.»

Der Autor fasst seine Grundüberzeugung hinsichtlich der Be-
deutung der Rs. ASJP so zusammen: «Es handelt sich um eine 
Entscheidung, die ihren Platz im Pantheon verdient.» (Seite 18)

Tiziana Chiusi, Saarbrücken, wendet sich dem heftig um-
strittenen Thema der „sicheren Herkunftsstaaten“ zu: „Der 
Begriff  ‚sichere Herkunftsstaaten‘ in der Rechtsprechung des 
EuGH und dessen Rezeption durch die italienischen Gerichte / 
Eine Analyse der Rs. C-406/22 (4.10.2024) mit ersten Einschät-
zungen zur Rs. C-758/24 u.a. (1.8.2025)

«Das hier besprochene EuGH-Urteil vom 4.10.2024 steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einer in den letzten  Monaten 
in Italien heftig entbrannten Diskussion über die Vereinbarkeit 
des Gesetzesdekrets Nr. 158 der italienischen Regierung vom 
23.10.2024 mit europäischem Recht, nämlich der Richtlinie 
2013/32 vom 26.6.2013, speziell seinem Art. 31 Abs. 8 lit. b). Diese 
Richtlinienbestimmung erlaubt es den Mitgliedstaaten, das Prü-
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fungsverfahren für Anträge auf internationalen Schutz beschleu-
nigt und/oder an der Grenze oder in Transit zonen durchzufüh-
ren, u.a., wenn der Antragsteller aus einem sogenannten sicheren 
Herkunftsstaat kommt.»

 Eine Besonderheit besteht darin, dass mit dem „Protokoll 
Italien-Albanien“ die Möglichkeit geschaff en wurde, «dass die 
entsprechenden Asylverfahren in vom italienischen Staat in 
 Albanien gebauten und verwalteten Zentren von italienischen 
Beamten nach italienischem Recht durchgeführt werden. Die 
Asylsuchenden, deren Asylanträge im Rahmen dieses Verfah-
rens abgelehnt werden, sollen dann aus Albanien direkt in ihre 
Herkunftsländer zurückgeführt werden.»

Die Autorin hat den Gang ihrer Untersuchung wie folgt ge-
gliedert:

«Nach einer Einleitung in Teil I wird im Teil II das EuGH-
Urteil vom 4.10.2024 kritisch analysiert: Dazu gehört vorab 
eine Kurzdarstellung des Sachverhalts (II.1.), es folgt die Be-
fassung mit den Schlussanträgen des Generalanwalts  Emiliou, 
 denen der EuGH im Ergebnis gefolgt ist und dessen Argumen-
tation der EuGH auch in Teilen übernommen hat (II.2.), sodann 
 stehen die konkreten Antworten des EuGH auf die gestellten 
drei Vor lagefragen im Vordergrund (II.3.): der Schwerpunkt 
liegt auf der Argumentationsmethode des Gerichtshofs, die ei-
ner kritischen Einordnung unterzogen wird (II.4). Der Teil III 
enthält anfangs einen Überblick wie das EuGH-Urteil von den 
italienischen Gerichten  rezipiert wurde (III.1), insbesondere 
welche Erkenntnisse aus drei ausgewählten italienischen Ent-
scheidungen, die 2024 ergangen sind, gewonnen werden kön-
nen: Das Tribunale di Roma, in der Formation als Einzel richter, 
stellt fest, dass die Rechte  eines Ägypters durch Überstellung 
nach Albanien zur Klärung seines Asylantrags verletzt wurden 
(III.2.); das  Tribunale di Bologna hat seine Fragen zu sicheren 
Herkunftsstaaten dem EuGH vorgelegt (III.3.), das italienische 
Kassations gericht (III.4.) hat beschlossen, zunächst kein  Urteil 
in der bei ihm anhängigen  Sache zu fällen (s.u. S. 39 f.), sondern 
auf die Antwort des EuGH zu den Vorlagefragen des Tribunale 
di Roma in den verb. Rs. C-758/24 und C-759/24, Alace u.a., zu 
warten (III.4.). Der Abschnitt IV. zieht ein Gesamtfazit und be-
rücksichtigt dabei auch die seit 10.4.2025 verfügbaren Schluss-
anträge des Generalanwalts de la Tour, der neue Akzente setzt in 
den erwähnten verb. Rs. C-758/24 u.a.»

Nach Redaktionsschluss hat der EuGH am 1.8.2025 sein Ur-
teil in den zuvor erwähnten verb. Rs. C-758/24 u.a. (Alace und 
Canpelli) verkündet. Die Autorin geht darauf in einem Adden-
dum ein. (Seite 23, Addendum s. S. 41)

Voller Wortlaut der beiden EuGH-Urteile in diesem Heft S. 66 
und 78, dazu s.a. hier auf dieser Seite rechte Spalte.

Nicola Berner und Teresa Suwita, Luxemburg, machen auf 
das bemerkenswerte Potential des EUGH-Urteils in der Rs. 
Deldits aufmerksam: „Die DSGVO als Einfallstor für die An-
wendung von Unionsgrundrechten: Zum Zusammenspiel von 
Geschlechtsidentität und Datenberichtigungs anspruch“

«Durch die vom EuGH eigenständig vorgenommene Prüfung 
der Richtigkeit von personenbezogenen Daten hat er faktisch 
 einen neuartigen Weg zur Anerkennung der gelebten Geschlechts-
identität geschaff en. (...) Zwar ist das Ergebnis (Anerkennung der 
Geschlechtsidentität) aus Gründen des Schutzes dieser oftmals 
von Diskriminierung betroff enen Minderheit für sich genommen 
zu begrüßen, jedoch ist der rechtstechnische Weg fragwürdig. 
(...) Die Entscheidung, dass die Anerkennung der Geschlechts-
identität nicht von  einer geschlechtsangleichenden Operation 
abhängig gemacht werden darf, hat zuvor bereits der EGMR 
 getroff en. (...) In Deldits wird nun deutlich, dass die in der EMRK 
 garantierten Rechte und die sie prägende Rechtsprechung des 
EGMR – anscheinend unabhängig von der Anwendbarkeit der 
GRCh – maßgeblich für die Auslegung der DSGVO sind.»

Die Autorinnen fassen zusammen: «Fragwürdig ist in  jedem 
Fall der juristische Weg, den der EuGH gewählt hat. Das liegt 
zum einen an der letztlich vorgenommenen Zweckentfremdung 
der DSGVO. Zum anderen entschied der EuGH über das Vor-
abentscheidungsersuchen hinaus sensible Fragestellungen, die 
eigentlich vom jeweiligen Gesetzgeber adressiert werden sollten. 
Die Zukunft wird zeigen, wie weit der Prüfungsanspruch des 
EuGH bezüglich der Richtigkeit von Daten geht und, ob sich das 
im vorliegenden Urteil angelegte Potential tatsächlich realisie-
ren wird.» (Seite 44)

 Voller Wortlaut des Deldits-Urteils in diesem Heft S. 104.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 
Straßburg, bekräftigt in einem Asylrechtsfall seine st. Rspr. zu 
Art. 3 und Art. 5 Abs. 4 der Konvention

Der Bf. wurde aus Deutschland übereilt nach Griechenland 
überstellt, (verfahrensrechtl. Vestoß gegen das Verbot erniedrigen-
der Behandlung), und ist dort unter erniedrigenden Bedingungen 
auf einer Polizeistation für mehr als 2 Monate in Abschiebungs-
haft genommen worden (materiell-recht licher Verstoß gegen Art. 3 
EMRK), seine Anträge auf Haftüberprüfung blieben ohne Erfolg 
(Verstoß gegen Art. 5 Abs. 4 EMRK)  (Seite 48)

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH, GK), Luxem-
burg: Einstufung eines Landes als „sicherer Herkunftsstaat“ 
muss gerichtlicher Überprüfung zugänglich sein / EuGH 
räumt dem nationalen Richter die Befugnis ein, ggf. staatliche 
 Informationsquellen in Zweifel zu ziehen / Verb. Rs. Alace und 
 Canpelli (C-758/24 u.a.)

Das Urteil vom 1.8.2025 betriff t zwei aus Bangladesch stam-
mende Flüchtlinge, die nach einer Seenotrettung gem. dem 
 Italien-Albanien-Protokoll von den italienischen Behörden in 
das Zentrum von Gjader (Albanien) verbracht wurden und de-
ren Anträge auf internationalen Schutz von der zuständigen 
 italienischen Kommission für internationalen Schutz im Rahmen 
 eines beschleunigten Verfahrens als off ensichtlich unbegründet 
abgelehnt wurden. Nachdem beide Antrag steller daraufhin das 
Tribunale di Roma angerufen hatten, hatte dieses vor dem Hin-
tergrund der Richtlinie 2013/32 Zweifel im Hinblick auf die An-
erkennung von Bangladesch als  sicheren Herkunftsstaat. Der 
EuGH beantwortet die Vorlagefragen aus Rom mit sehr detail-
lierten Vorgaben. (Seite 66)

Tiziana Chiusi, Saarbrücken, gibt zu dem EuGH-Urteil vom 
1.8.2025 in einer ersten Einschätzung u.a. zu bedenken:

«Der europäische Gesetzgeber muss also für die Zukunft 
berücksichtigen, dass der EuGH off ensichtlich zum Thema des 
internationalen Schutzes eine sehr restriktive Meinung hinsicht-
lich des Begriff s der sicheren Herkunftsstaaten und eine sehr er-
weiternde Ansicht hinsichtlich der Überprüfbarkeit der Einstu-
fung eines Landes als solches durch den  nationalen Richter ver-
tritt und dementsprechend die Rechtslage interpretieren wird, 
auch angesichts der Verordnung 2024/1348, die ab 12.6.2026 
 gelten wird. Möchte der Gesetzgeber also das Verfahren be zogen 
auf Antragsteller aus  sicheren Herkunftsstaaten wirklich be-
schleunigen, muss er für Klarheit hinsichtlich der Frage sorgen, 
ob ein Richter  autonom die Liste der sicheren Herkunftsländer 
modifi zieren kann.» (Seite 41)

EuGH (GK) entscheidet, dass die nach der RL 2013/32 vorge-
sehene Einstufung eines Landes als „sicherer Herkunftsstaat“ 
sich auf das gesamte Hoheitsgebiet erstrecken muss /  Bestimmt 
ein Mitgliedstaat (hier: Tschechien) nur  einen Teil eines Dritt-
staats als sicher (hier: Moldau mit Ausnahme von  Transnistrien) 
kann das die Ablehnung  eines Asylantrags rechtfertigen / 
Rs. C-406/22 

Der EuGH entscheidet im Rahmen dieser Vorlage aus 
 Tschechien ferner (zur ersten Vorlagefrage): Die Tatsache, dass 
ein Drittstaat von seinem nach Art.  15 EMRK bestehenden 
Recht Gebrauch macht, eine Derogationserklärung in Bezug auf 
bestimmte Konventionsrechte zu erklären, bedeutet nicht auto-
matisch, dass der Drittstaat nicht als sicher zu beurteilen ist. Je-
doch sind die Behörden des Mitgliedstaats verpfl ichtet zu prüfen, 
ob die Umstände, unter denen dieses Recht ausgeübt wird, geeig-
net sind, die Einstufung als sicher in Frage zu stellen. (Seite 78) 

Siehe auch die Kritik von Tiziana Chiusi, Saarbrücken, an dem 
vorstehenden EuGH-Urteil (C-406/62), speziell zum  Aspekt der  
Sicherheit im gesamten Hoheitsgebiet, in diesem Heft S. 23 (29 ff .).

EuGH nimmt auf Vorlage des VwGH, Wien, zu Fragen des 
internationalen Schutzes wegen drohender Blutrache Stellung / 
Rs. Laghman

Das Ausgangsverfahren betriff t einen Afghanen aus der 
 Provinz Laghman, der der Volksgruppe der Paschtunen ange-
hört. Vorliegend handelt es sich um einen Streit rein vermögens-
rechtlicher Natur, sodass internationaler Schutz nicht in Betracht 
kommt. (Seite 88)

EuGH (GK) stellt fest, dass Malta durch Schaff ung und Um-
setzung des Staatsbürgerschaftsprogramms für Investoren 2020 
gegen Unionsrecht verstößt / Rs. Kommission/Malta

„Vermarktung“ des Unionsbürgerstatus ist mit dem in den 
Verträgen festgelegten Grundkonzept der Unionsbürgerschaft 
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unvereinbar. Das Investitionsprogramm sieht die Zahlung erheb-
licher Geldbeträge in der Größenordnung zwischen 600.000,– 
und 750.000,– Euro für Direktinvestitionen bzw. z.B. für den Er-
werb von Wohnimmobilien im Wert von mind. 700.000,– Euro 
vor. (Seite 93)

EuGH hält auf Vorlage eines ungarischen Gerichts fest, dass 
die Berichtigung von Daten betreff end die Geschlechts identität 
nicht vom Nachweis einer Operation abhängig gemacht werden 
darf / Rs. Deldits

Die betroff ene Person hat nach der DSGVO und dem darin 
enthaltenen Grundsatz der Richtigkeit einen Anspruch auf Be-
richtigung unrichtiger personenbezogener Daten, auch wenn das 
innerstaatliche Recht kein Verfahren zur recht lichen Anerken-
nung von Transidentität kennt. (Seite 104)

Zu diesem Urteil s.a. Nicola Berner und Teresa Suwita, Die 
DSGVO als Einfallstor für die Anwendung von Unionsgrund-
rechten: Zum Zusammenspiel von Geschlechtsidentität und 
Daten berichtigungsanspruch / Das bemerkenswerte Potential 
des EuGH-Urteils vom 13. März 2025 in der Rs. Deldits, EuGRZ 
2025, S. 44-47 (in diesem Heft).

EuGH weist darauf hin, dass eine Verpfl ichtung zur Deckung 
der Grundbedürfnisse von Asylbewerbern besteht / Rs. C-97/24

Dieser Verpfl ichtung wird nicht Genüge getan durch Ausgabe 
von Einzelgutscheinen über 25,– Euro ohne Gewährung von 
Unter kunft. Eine Berufung auf unvorhersehbaren Zustrom von 
Antragstellern (hier: nach Überfall auf die  Ukraine) ist unzu-
lässig.   (Seite 109)

Schweizerisches Bundesgericht (BGer), Lausanne, befasst 
sich mit den Voraussetzungen für die Bestellung und Bezahlung 
einer Assistenz für Menschen mit Behinderungen im Studium 
an der ETH Zürich

Das Gericht verneint einen Anspruch auf fi nanzielle Unter-
stützung, um technisch-administrative Arbeiten einem persön-
lichen Assistenten übertragen zu können. (Seite 115)

BGer, Lausanne, stellt Verletzung der Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit fest / hier: Verweigerung der Benutzung einer 
Kantonsstraße für Marschkundgebung aus Anlass des Weltwirt-
schaftsforums in Davos / Recht auf Antragsbeurteilung inner-
halb angemessener Frist ebenfalls verletzt (Seite 121)

BGer, Lausanne, lässt Ausnahme vom Grundsatz der Nicht-
öff entlichkeit der Hauptverhandlung im Jugendstrafverfahren 
zu und billigt beschränkte Zulassung von Gerichtsberichter-
stattern unter strengen Aufl agen zur Wahrung der Anonymität  
 (Seite 131)

Verfassungsgerichtshof (VfGH), Wien, weist Beschwerde ge-
gen Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öff entlichkeit unter 
Berufung auf das EGMR-Urteil im Fall S.A.S. ./. Frankreich ab

Von dem Verhüllungsverbot (§ 2 Abs. 1 Anti-Gesichtsverhül-
lungsgesetz) war ein Mann betroff en, der eine Burka trug, um 
auf einem Bahnhofsplatz weder erkannt noch von Videoüberwa-
chungskameras erfasst zu werden.  (Seite 133)

Lorenz Dopplinger, Wien, hinterfragt den vom VfGH heran-
gezogenen Prüfungsmaßstab und befasst sich ausführlich mit 
Verhüllungsverboten im europäischen Rechtsraum, s. in diesem 
Heft S. 10-17 (13 ff .). 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Karlsruhe, verneint eine 
Schutzpfl ichtverletzung gegenüber zwei jemenitischen Staats-
angehörigen in Bezug auf Drohneneinsätze unter Nutzung der 
Air Base Ramstein (Luftwaff enstützpunkt der USA in Deutsch-
land)

Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, es gibt «kein staat-
liches Handeln, das nicht grundrechtsgebunden ist. Eine grund-
rechtliche Verantwortung kann es aber auch für ein staatli-
ches Unterlassen geben, wenn die Bundesrepublik Deutsch-
land ein Handeln Dritter zulässt oder ermöglicht, welches die 
Grundrechte im Ausland lebender Menschen gefährdet. Wenn 
ein hinreichender Bezug einer grundrechtlichen Gefahrenlage 
oder einer hiervon betroff enen Person zur deutschen Staatsge-
walt vorliegt, besteht für den Staat des Grundgesetzes zugleich 
eine Handlungs- und Einfl ussmöglichkeit, die den Raum für ein 
Tätig werden eröff net. Im Rahmen dieser Handlungs- und Ein-
fl ussmöglichkeit kann sich die Schutzwirkung der Grundrechte 
entfalten. Ein hinreichender Bezug setzt nicht voraus, dass die 
deutsche öff entliche Gewalt für die Schaff ung einer Gefahren-

lage allein verantwortlich ist (...). Allerdings bleibt der Umfang 
der Verantwortlichkeit und Verantwortung deutscher Staats-
organe bei der Reichweite grundrechtlicher Bindungen zu be-
rücksichtigen (...).

Für eine Verdichtung eines allgemeinen Schutzauftrags zu ei-
ner konkreten extraterritorialen Schutzpfl icht im Hinblick auf 
das Handeln eines Drittstaats muss – anders als die Beschwer-
deführer meinen – als weitere Voraussetzung die ernsthafte Ge-
fahr bestehen, dass dem Schutz des Lebens  dienende Regeln des 
humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschen-
rechte systematisch verletzt werden. Dies setzt zwar nicht voraus, 
dass bereits systematische Völkerrechtsverletzungen erfolgt sind. 
Erforderlich sind aller dings gewichtige Anhaltspunkte, die den 
Eintritt derartiger Verletzungen nicht bloß möglich erscheinen, 
sondern ernstlich befürchten lassen.»

Das Vorliegen einer solchen Gefahr verneint das BVerfG. 
     (Seite 136)

BVerfG erklärt längerfristige Observation unter Anferti-
gung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen nach dem 
Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) für mit dem 
Grundgesetz unvereinbar

Konkret geht es um die Bestimmung des § 16a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 Varianten 1 und 2 Nr. 2 PolG NRW, 
die materiell verfassungswidrig ist. Dazu stellt das BVerfG fest: 

«Die Regelungen greifen bei der zu prüfenden gebündel-
ten Anordnung in das Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG ein. (...) Gemessen am Gewicht dieses Eingriff s genügen die 
Befugnisnormen in Kombination nicht mehr den Anforderungen 
an ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung (...).»

Entscheidend sind u.a. folgende Erwägungen: «Allein die auf 
Tatsachen gegründete, nicht näher konkretisierte Möglichkeit, 
dass jemand irgendwann in Zukunft Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begehen will, wird dem Bestimmtheitsgebot nicht ge-
recht (...). In der Bezugnahme des Tat bestandsmerkmals auf eine 
gewollte künftige Straftaten begehung sind vielfältige Anknüp-
fungen denkbar, die nach  hypothetischem Kausalverlauf in der 
Straftatenbegehung eines potenziellen Täters münden können 
(...). Weder hinsichtlich möglicher Indikatoren und des Grads der 
Wahrscheinlichkeit eines solchen Ablaufs noch in zeitlicher Hin-
sicht sieht das Gesetz Beschränkungen vor.» 

Es fehlt also an einer hinreichend hohen und bestimmten Ein-
griff sschwelle. (Seite 161)

BVerfG billigt die nach dem Landesrecht der Freien Hanse-
stadt Bremen vorgesehene Möglichkeit, den Veranstaltern von 
Hochrisiko-Fußballspielen für den Einsatz von Polizeikräften 
eine Gebühr aufzuerlegen

Als besonders gefahrgeneigt galt ein Spiel der Fußball-
Bundes liga zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hambur-
ger SV am 19. April 2015. Tatsächlich kamen an diesem Tag 969 
Polizeikräfte zum Einsatz. Die Gebührenrechnung dafür betrug 
425.718,11 Euro. 

Das BVerfG stellt fest, dass mit der Gebührenerhebung ein 
 legitimes Ziel verfolgt wird. Dem steht kein «verfassungsrecht-
lich verbürgtes generelles Gebührenerhebungsverbot im Polizei-
recht entgegen. Die Verfassung kennt keinen allgemeinen Grund-
satz, nach dem die polizeiliche Sicherheitsvorsorge durchgängig 
kosten frei zur Verfügung gestellt werden muss.» 

Die Verfassungsbeschwerde der Deutschen Fußball Liga 
GmbH wurde zurückgewiesen. (Seite 173)

BVerfG stellt fest, dass § 110 Abs. 6 Satz 2 des Berliner Hoch-
schulgesetzes (BerlHG) in das Grundrecht der Beschwerde-
führerin – eine staatliche Hochschule des Landes Berlin –  auf 
Freiheit der Wissenschaft gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG eingreift 

Dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit unterfallen auch Perso-
nalentscheidungen. Die angegriff ene Regelung nimmt den Hoch-
schulen die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob 
und welche promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter sie nach 
erfolgreichem Abschluss der Qualifi kationsphase weiter beschäf-
tigen.

Der Eingriff  in das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit ist 
verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. § 110 Abs.  6 Satz 2 
BerlHG ist formell verfassungswidrig. Die Regelung ist nicht von 
einer Gesetzgebungskompetenz des Landes gedeckt. (Seite 187)

BVerfG sieht in der Verurteilung eines Richters wegen 
Rechtsbeugung keinen Verstoß gegen das Willkürverbot 

Verfassungsbeschwerde unzulässig (Seite 195)
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BVerfG erklärt die Verfassungsbeschwerde einer russischen 
Bank für unzulässig

Mangels Zahlung des Gerichtskostenvorschusses war die Zu-
stellung einer aktienrechtlichen Anfechtungsklage unterblieben. 
Die dagegen erhobenen Einwendungen waren  unsubstantiiert.  
  (Seite 195)

EGMR-Jahrespressekonferenz mit Statistik 
Ende 2024 waren insgesamt 60.350 Beschwerden anhängig. Im 

Vorjahr waren es noch 68.450 Beschwerden. (Seite 197)

EGMR – Richterwahlen: Mattias Guyomar, Präsident des 
Gerichtshofs ab 30.5.2025. (Seite 197)

Plenum des BVerfG – Vorschlagsliste mit drei Namen für die 
Nachfolge des Richters Dr. Christ; mit Anm. d. Red. bzgl. der am 
11. Juli 2025 gescheiterten Wahl im Deutschen Bundes tag. 
 (Seite 197)

EuGH-Generalanwalt Dean Spielmann befasst sich in sei-
nen Schlussanträgen mit dem Vertragsverletzungsverfahren 
der Kommission gegen Polen (C-448/23), das zwei  Urteile des 
 polnischen Verfassungsgerichtshofs von 2021 betriff t / Spiel-
mann hält die Klage der Kommission betreff end den poln. Ver-
fassungsgerichtshof (VfGH) für begründet

Das Vertragsverletzungsverfahren wurde notwendig, weil sich 
der poln. VfGH in seinen Urteilen vom 14.7.2021 (Az.: P 7/20) 
und 7.10.2021 (Az. K 3/21) off en gegen die Rechtsprechung des 
EuGH gestellt hatte, indem der VfGH z.B. die vom EuGH gegen 
Polen im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens erlassene 
einstweilige Anordnung vom 8. April 2020 (Große Kammer, Rs. 
C-791/19 R) als ultra vires bezeichnet hat (VfGH 14.7.2021).

Die einstweilige Anordnung des EuGH vom 8.4.2020 war zum 
Schutz der Unabhängigkeit von Richtern erlassen  worden und 
ordnete die vorläufi ge Aussetzung bestimmter Zuständigkeiten 
der neu eingerichteten Disziplinarkammer am Obersten Gericht 
Polens an (voller Wortlaut dieser EAO in EuGRZ 2020, 378-387).

Einleitend stellt GA Spielmann fest: «Die vorliegende Rechts-
sache führt uns zurück ins Zentrum der Debatten über die  Natur 
der Unionsverträge und die Autonomie  ihrer Rechtsordnung. 
Sie lädt dazu ein, die komplexe Wechselwirkung zwischen dem 
Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts und der nationalen 
Identität der Mitgliedstaaten, wie sie in Art. 4 Abs. 2 EUV ver-
ankert ist, zu hinterfragen. Ein weiterer Aspekt der vorliegenden 
Rechtssache verdient ebenfalls bereits an dieser Stelle Erwäh-
nung: Zum ersten Mal erhebt die Kommission auf der Grund-
lage von Art. 258 AEUV eine Vertragsverletzungsklage, die sich 
nicht nur gegen einen von einem nationalen Verfassungsgericht 
vertretenen Standpunkt, sondern auch gegen eine Rechtspre-
chung richtet, mit der die Autorität des Gerichtshofs unter Be-
rufung auf eine angebliche Unvereinbarkeit mit der nationalen 
Verfassung in Frage gestellt wird.»

Die Tatsache, dass die neue polnische Regierung unter 
 Ministerpräsident Donald Tusk [im Gegensatz zur PiS- geführten 

Regierung] die von der Kommission in der Klage schrift erhobe-
nen Rügen inzwischen vollumfänglich anerkennt, ändert nichts 
an der Notwendigkeit, dass der EuGH «festzustellen hat, ob 
diese Vertragsverletzungen tatsächlich vorliegen, und zwar auch 
insoweit, als der betroff ene Mitgliedstaat sie nicht bestreitet».

Die vom poln. VfGH im Urteil vom 7. Oktober 2021 einge-
nommene Position bezeichnet GA Spielmann als «eine beispiel-
lose Rebellion». (Seite 198)

EuGH-Generalanwältin Tamara Ćapeta plädiert für Justi-
ziabilität von Art.  2 EUV als eigenständigen Klagegrund zur 
Feststellung eines Verstoßes gegen das Unionsrecht / Negierung 
der Werte der EU nicht hinnehmbar / hier: Nationale Gesetze, 
die Minderjährige vor LGBTI- Inhalten schützen sollen / Kom-
mission/Ungarn (Plenum)

Ungarn bestreitet im Rahmen des anhängigen Vertragsverlet-
zungsverfahrens die Möglichkeit, dass ein Verstoß gegen Art.  2 
EUV gesondert von einem Verstoß gegen  andere Unionsvorschrif-
ten festgestellt werden kann. Es sei „nicht vorstellbar, dass ein Staat 
vom Gerichtshof allein auf der Grundlage von Art. 2 EUV verur-
teilt wird, ohne dass der Gerichtshof einen Verstoß gegen eine an-
dere konkrete Verpfl ichtung aus dem Unionsrecht feststellt“.

Die Generalanwältin begründet ihr Plädoyer für die Justizi-
abilität von Art. 2 EUV (Werte der Union) u.a. wie folgt: «Die 
wichtigste Bestimmung, die dafür spricht, dass Art. 2 EUV recht-
liche Verpfl ichtungen für die Mitgliedstaaten begründet, ist mei-
nes Erachtens Art. 49 EUV. Art. 49 EUV öff net die Türen der 
Europäischen Union jedem europäischen Staat, der die in Art. 2 
genannten Werte achtet und sich für ihre Förderung einsetzt.»

GA Ćapeta schlägt dem EuGH vor, wie folgt zu entscheiden: 
«Art.  2 EUV stellt keine bloße Aufzählung politischer Leitli-
nien oder Absichten dar, sondern enthält Werte, die der Union als 
Rechtsgemeinschaft schlechthin ihr Gepräge geben, und verpfl ich-
tet die Mitgliedstaaten, sie aufrechtzuerhalten und zu fördern. Diese 
Werte schlagen sich in Grundsätzen nieder, die genauere rechtlich 
verbindliche Verpfl ichtungen für die Mitgliedstaaten beinhalten.»

Die von Ungarn gegen die Justiziabilität ins Feld geführte na-
tionale Verfassungsidentität, die zu respektieren sei (vgl. Art. 4 
Abs. 2 EUV), lässt die Generalanwältin nicht gelten. Art. 2 EUV 
sei dahin zu verstehen, «dass er „rote Linien“ vorgibt, die bei ih-
rer Berührung eine Reaktion zur Verteidigung des Verfassungs-
modells der Union erforderlich  machen.  Dies steht zur Achtung 
nationaler Verfassungs identitäten nicht im Widerspruch. (...) 
Die Verpfl ichtung der Union zur Achtung der nationalen Ver-
fassungsidentitäten hindert den Gerichtshof daher nicht daran, 
festzustellen, dass ein Mitgliedstaat durch den Erlass bestimmter 
Rechtsvorschriften die durch Art. 2 EUV vorgegebenen „roten 
 Linien“ überschritten hat.» (Seite 210)

BVerfG – Übersicht über die im Jahr 2025 u.a. zur Entschei-
dung anstehenden Verfahren (Seite 239)

BVerfG gibt einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung statt, um zu verhindern, dass ein 2-jähriges jordanisches 
Kind von seinen Eltern getrennt wird.  (Seite 244)

31. Oktober 2025Heft 13-16 Seiten 245-396

„Fortentwicklung der Menschenrechte und demokratische 
Legitimität“: Andreas Zünd stellt grundsätzliche Überlegun-
gen an, die er in acht Gliederungspunkten verankert 

Einleitend werden Grundbegriff e der Philosophie und Dog-
matik der Menschenrechte (1) sowie die Verfassungsfunktion der 
Menschenrechte (2) dargelegt. Die sechs weiteren Kapitel zeich-
nen sich dadurch aus, dass jeweils durch wohlüberlegte Recht-
sprechungsauswahl aus frühester Zeit bis hin zur Gegenwart 
– und illustriert durch Kernzitate – Rechtsprechungslinien des 
EGMR aufgezeichnet werden.

In Betracht gezogen werden:
Abwehrrechte und positive Verpfl ichtungen (3); 
die klassische Interpretationsmethode des EGMR bzgl. der 

Rolle der Konvention als instrument vivant (4); 
es wird auf die grundlegende Bedeutung der Demokratie für 

den ordre public européen hingewiesen (5); 
die marge d‘appréciation wird als Mechanismus des Aus-

gleichs beschrieben (6);
die Maßgeblichkeit des demokratischen Prozesses bei der Be-

kämpfung des Klimawandelns wird betont (7). 

Zum Beziehungsgefüge von Menschenrechten und demokrati-
scher Legitimität (8) fasst der Autor zusammen: 

«Das Verhältnis von Menschenrechten und demokratischer 
Mehrheitsentscheidung kann ein delikates sein, das mit verfas-
sungsrechtlichem Denken allerdings unausweichlich verbunden 
ist. Im demokratischen Rechtsstaat obliegt die Entscheidung 
dem Verfassungsrichter, im europäischen Verhältnis dem Men-
schenrechtsgerichtshof. Die Interpretationsgrundsätze der Sub-
sidiarität und der marge d’appréciation sind hierbei wegleitend. 
Der Beurteilungsspielraum kann weit, eng oder sehr eng sein. 
Wegleitend ist dabei, wie eng die Fragestellung mit elementaren 
Fragen der Persönlichkeitsentfaltung verknüpft ist, aber auch der 
Umstand, dass die Menschenrechte bei positiven Verpfl ichtun-
gen regelmäßig weite Handlungsmöglichkeiten zulassen. Das ist 
nicht trennscharf, kann es nicht sein und verweist auf die richter-
liche Urteilskraft.»  (Seite 245)

Mit der Einordnung jüngster EuGH-Rechtsprechung be-
fasst sich Dominik Schwab: «Schwebend existente Urteile in 
Polen: Dogmatische Kategorienverschiebung im Namen der 
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Rechtsstaatlichkeit ? Das Urteil des EuGH in der Rs. AW „T“ 
(C-225/22) im Spannungsfeld von Anwendungsvorrang, richter-
licher Unabhängigkeit und der Verfahrensautonomie der Mit-
gliedstaaten»

Der Ausgangsfall ist im Gesamtzusammenhang der Rechts-
staatskrise in Polen zu sehen. Die Aufmerksamkeit richtet sich zu-
nächst auf einen Konfl ikt im Jahr 2004 zwischen einem Pressever-
lag und mehreren Distributoren. Nachdem der Verlag 2005 in ers-
ter Instanz erfolgreich ein Vertriebsverbot erstritten hatte, wurde 
das Urteil 2006 in der Berufungsinstanz in Teilen abgeändert.

Gegen dieses rechtskräftige Urteil des Berufungsgerichts 
 Krakau von 2006 legte die Generalstaatsanwaltschaft Jahre spä-
ter, nämlich 2020, einen außerordentlichen Rechtsbehelf ein, über 
den das Oberste Gericht in der Formation einer neu eingerichte-
ten „Kammer für außerordentliche Überprüfung und öff entliche 
Angelegenheiten“ (im Folgenden: Spezialkammer) entschied. 

Da das Oberste Gericht dem außerordentlichen Rechtsbehelf 
stattgab, wurde das Urteil des Berufungsgerichts  Krakau von 
2006 aufgehoben und an dieses Gericht zur erneuten Entschei-
dung zurückverwiesen. 

Schwab informiert eingangs über die neueingerichtete Spezial-
kammer:

«Von entscheidender Bedeutung für das Verfahren vor dem 
EuGH ist, dass die fünf Richter der Spezialkammer sämtlich sog. 
Neo-Richter waren. Sie waren nämlich 2018 vom Landesjustiz-
rat (KRS), den die damalige PiS-Regierung umgestaltet hatte, 
vorgeschlagen und vom seinerzeitigen Staatspräsidenten er-
nannt worden. Dabei hatte der Staatspräsident eine einstweilige 
Anordnung des Obersten Verwaltungsgerichts missachtet. Der 
EuGH hatte daher 2023 judiziert, dass auf diese Weise ernannte 
Richter kein unabhängiges und unparteiisches, zuvor durch Ge-
setz errichtetes Gericht im Sinne v. Art. 19 Abs. 1 UnterAbs. 2 
EUV i.V.m. Art. 47 Abs. 2 GRCh und kein Gericht im Sinne von 
Art. 267 AEUV darstellen.»

Weiter macht der Autor deutlich, worauf sich die Vorlage des 
Berufungsgerichts Krakau an den EuGH konzentriert:

«Das Berufungsgericht – von der bisher obsiegenden Prozess-
partei um die Feststellung der Rechtskraft des Berufungsurteils 
von 2006 ersucht – bezweifelte angesichts dieser Umstände die 
Bindungswirkung des zurückverweisenden Urteils. Dafür hätte 
es allerdings die Unabhängigkeit der Spezial kammer über prüfen 
müssen. Dem stand aber das polnische Recht entgegen: Das 
2019 in der Hochphase der polnischen Rechtsstaatskrise geän-
derte Gesetz über die  ordentliche Gerichtsbarkeit verbot es or-
dentlichen Gerichten bei Androhung von Disziplinarstrafen, die 
Rechtmäßigkeit der Ernennung von Richtern an polnischen Ge-
richten (einschließlich der Richter des jeweiligen Spruchkörpers 
selbst) zu prüfen. Flankierend bestimmte das (ebenfalls 2019 ge-
änderte) Gesetz über das Oberste Gericht, dass Anträge, die den 
Ausschluss eines Richters zum Ziel haben, nicht geprüft würden, 
sofern sich der Ausschluss auf die Unrechtmäßigkeit der Ernen-
nung dieses Richters stütze. Dasselbe ergab sich aus der jüngeren 
Rechtsprechung des – ebenfalls von der PiS- Regierung „umge-
stalteten“ – polnischen Verfassungsgerichts.

Diese Rechtslage hielt das Berufungsgericht für unvereinbar 
mit der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung des EuGH, dass 
jedes Gericht, das potentiell über Fragen aus den vom Unions-
recht erfassten Bereichen zu entscheiden hat – so also auch die 
Spezialkammer des Obersten Gerichts –, den Anforderungen 
an wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz gem. Art.  19 Abs.  1 
 UnterAbs. 2 EUV gerecht werden muss. Dafür hat es insbeson-
dere die unionsrechtlich geforderte Unabhängigkeit aufzuwei-
sen. Das Berufungsgericht legte dem EuGH daher vier Fragen 
zur Vorabentscheidung vor (…).»

Zu den Vorlagefragen 1 bis 3 stellt Schwab fest:
«Hinsichtlich der Fragen 1 bis 3 ist das Urteil des EuGH nicht 

überraschend; der Gerichtshof konnte vielmehr an etablierte 
Rechtsprechungslinien anknüpfen, die konsequent fortgeführt 
werden (…).» 

Ausführlich befasst sich Schwab mit der Vorlagefrage 4:
«Neuland betritt der EuGH hingegen mit dem Ausspruch, 

dass eine nationale Gerichtsentscheidung unter gewissen Um-
ständen als „nicht existent anzusehen [ist]“. Die  Kategorie der 
„Nichtigkeit“ oder „Nicht-Existenz“ – (…) – ist zwar nicht  völlig 
ohne Vorläufer in der Rechtsprechung des Gerichtshofs, erfährt 
in der vorliegenden Entscheidung aber eine merkliche Auswei-
tung (…).» 

Abschließend stellt der Autor fest: «Eines scheint nach der 
Analyse des Urteils AW „T“ festzustehen: Dem EuGH geht es 

mit seiner neuen Lesart des Vorrangprinzips nicht mehr (nur) um 
die Sicherung der Eff ektivität und Einheitlichkeit des Unions-
rechts im Einzelfall. Vielmehr führt er die wertefundierte, nor-
mative Korrektur des polnischen Justizsystems als solchem nun 
auf einer weiteren Ebene fort und verwischt dabei die Grenzen 
zwischen Anwendungs- und Geltungsvorrang, ohne ausdrück-
lich einen Systemwechsel zu deklarieren. Das polnische Justiz-
system mag den Anlass geboten haben, doch die Maßstäbe des 
Urteils betreff en potentiell letztlich alle Mitgliedstaaten. Wie 
weitreichend seine verfassungspraktischen Auswirkungen tat-
sächlich sind, wird davon abhängen, ob und in welchem Umfang 
die nationalen Gerichte bereit sind, die ihnen eröff nete Mög-
lichkeit zur Neutralisierung höchstrichterlicher Entscheidungen 
auch tatsächlich zu nutzen und welche konkreten Folgen dies in 
den Justiz systemen der Mitgliedstaaten hat.» (Seite 250)

Zu diesem EuGH-Urteil s.a. unten S. 264

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 
Straßburg, stellt im Fall Russ ./. Deutschland Verletzung der Ver-
sammlungsfreiheit fest 

Der Bf. ist zu einer Geldstrafe von 300,– Euro verurteilt wor-
den wegen des Tragens eines durchsichtigen Plastikvisiers auf 
 einer friedlichen Demonstration im Frankfurter Bankenviertel 
im Jahr 2015. Ihm wird ein Verstoß gegen das Versammlungs-
gesetz vorgeworfen, das ein allgemeines Verbot des Mitsichfüh-
rens von „Schutzwaff en“ bei öff entlichen Versammlungen unter 
freiem Himmel vorsieht.  

Zu der Frage, ob das Gesetz ein legitimes Ziel verfolgt, wird 
ausgeführt: «Der Gerichtshof stellt fest, dass ein Verbot von 
Schutzwaff en laut den Gesetzesmaterialien für notwendig er-
achtet wurde, weil „Teilnehmer, die solche Schutzwaff en mit sich 
führen, [...] aufgrund ihres martialischen Erscheinungsbildes 
eine off enkundige Gewaltbereitschaft [ dokumentieren] und [...] 
auf die Menge nach massen psychologischen Erkenntnissen eine 
 agressionsstimulierende Wirkung aus[üben]“ (...). Der Gerichts-
hof ist daher davon überzeugt, dass mit dem Verbot von Schutz-
waff en und der Verurteilung des Bf. wie von der Regierung vorge-
bracht die Ziele der Aufrechterhaltung der Ordnung, der Verhü-
tung von Straftaten und des Schutzes der Rechte und Freiheiten 
 anderer verfolgt wurden.  Diese Ziele als solche sind i.S.d. Art. 11 
Abs. 2 EMRK legitim.»

Es fehlte jedoch an der Notwendigkeit, eine Strafe zu verhän-
gen; dazu stellt der Gerichtshof fest: «dass die zuständigen Be-
hörden keine Anordnung nach § 17a Abs. 4 VersammlG (...) ge-
troff en haben, um das Verbot von „Schutzwaff en“ während der 
Demonstrationen durchzusetzen, insbesondere wurde der Bf. 
nicht aufgefordert, das Visier abzunehmen. Die Gerichte haben 
auch nicht erklärt, warum eine solche Anordnung nicht zur Ver-
hütung von Gewalt und zur Aufrechterhaltung der Ordnung ge-
eignet gewesen wäre.»

(...) «Unter den besonderen Umständen des Falles ist der Ge-
richtshof der Auff assung, dass die innerstaatlichen Gerichte 
nicht erklärt haben, warum das Mitsichführen eines schlichten 
Visiers eine Gefahr für die öff entliche Sicherheit dargestellt hat, 
aufgrund derer die strafrechtliche Verurteilung des Bf. in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig war. (...) Folglich ist 
Art. 11 EMRK verletzt worden.»  (Seite 257)

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), Luxem-
burg, mahnt gegenüber einem vorlegenden polnischen Gericht 
„ unbedingte Ergebnispfl icht“ in Bezug auf die Überprüfung 
der Unabhängigkeit der zur Auslegung des Unionsrechts beru-
fenen Gerichte an / Verpfl ichtung, eine bestimmte Gerichtsent-
scheidung „als nicht existent“ anzusehen

Das Vorabentscheidungsverfahren aus Polen war vom Be-
rufungsgericht Krakau eingeleitet worden. Dessen rechtskräf-
tige Entscheidung aus dem Jahr 2006 hatte das  Oberste Ge-
richt [Kammer für außerordentliche Überprüfung und öff ent-
liche Angelegenheiten, fünf Richter und zwei  Geschworene] mit 
Urteil vom 20. Oktober 2021 aufgehoben – aufgrund  eines am 
27. Januar 2020 eingelegten (erst kürzlich eingeführten] außer-
ordentlichen Rechtsbehelfs der Generalstaatsanwaltschaft. Das 
Urteil des Obersten Gerichts vom 20.10.2021  hatte zur Folge, 
dass durch Rückverweisung erneut die Zuständigkeit des Beru-
fungsgerichts Krakau begründet wurde.

Der EuGH stellt fest: 
«Wie aus den Akten (…) hervorgeht, sind die fünf Richter, 

die zusammen mit zwei Geschworenen die Spruchkammer der 
Kammer für außerordentliche Überprüfung und öff entliche An-
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gelegenheiten gebildet haben, die über den außerordentlichen 
Rechtsbehelf, um den es im Auswahlverfahren geht, entschieden 
haben, am selben Tag und unter den selben Umständen ernannt 
worden wie diejenigen, die in der Rechtssache, in der das Urteil 
vom 21. Dezember 2023,  Krajowa Rada Sądownictwa (Verbleib 
eines Richters im Amt) (C-718/21, EU:C:2023:1015) ergangen ist, 
das vorlegende Gremium gebildet haben. Der Gerichtshof hat 
aber bereits entschieden, dass ein Gremium bereits dann kein 
 unabhängiges, unparteiisches und zuvor durch Gesetz errichtetes 
Gericht im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV in Verbin-
dung mit Art. 47 Abs. 2 der Charta darstellt, wenn an ihm auch 
nur ein einziger Richter mitwirkt, der unter denselben Umstän-
den ernannt wurde wie diejenigen, um die es in der Rechts sache 
ging, in der das Urteil vom 21. Dezember 2023, (…) C-718/21 (…), 
erlassen wurde (…).»

Zu den innerstaatlichen Vorschriften, die ein ausdrück liches 
Verbot enthalten, über die ordnungsgemäße Besetzung eines 
Spruchkörpers zu entscheiden, stellt der EuGH fest: 

«dass die Wirkungen des Grundsatzes des Vorrangs des 
Unions rechts nach ständiger Rechtsprechung für alle Einrich-
tungen eines Mitgliedstaats verbindlich sind, ohne dass dem ins-
besondere innerstaatliche Bestimmungen, auch wenn sie Verfas-
sungsrang haben, entgegenstehen könnten.»

Der EuGH erinnert ferner eindringlich daran, dass der 
Grundsatz der Rechtskraft zu beachten ist: 

«Zur Gewährleistung des Rechtsfriedens und der Beständig-
keit rechtlicher Beziehungen sowie einer geordneten Rechts-
pfl ege sollen nämlich nach Ausschöpfung des Rechtswegs oder 
nach Ablauf der entsprechenden Rechtsmittelfristen unanfecht-
bar gewordene Gerichtsentscheidungen nicht mehr in Frage ge-
stellt werden können.»

Der EuGH kommt zu dem Ergebnis, dass das vorlegende (nie-
dere) Gericht, das Urteil des Obersten Gerichts vom 20. Okto ber 
2021 „als nicht existent“ anzusehen hat.  (Seite 264)

S.a. die Kommentierung dieses Urteils von Dominik Schwab, 
in diesem Heft auf S. 250 ff . 

Schweizerisches Bundesgericht (BGer), Lausanne, billigt das 
2023 im Kanton Zürich eingeführte Obligatorium zum elektro-
n ischen Behördenverkehr für Anwälte und weitere Partei-
vertreter

Die Teilrevision durch das Verwaltungsrechtspfl egegesetz des 
Kantons Zürich i.d.F. vom 30. Oktober 2023 verpfl ichtet berufs-
mäßige Parteivertreter Eingaben an kantonale Verwaltungs- 
und Justizbehörden elektronisch zu übermitteln und unter-
schriftsbedürftige Eingaben mit einer qualifi zierten elektroni-
schen  Signatur zu versehen. 

Das BGer legt detailliert dar, dass der Eingriff  in die Wirt-
schaftsfreiheit (Art.  27 BV) als gering einzustufen ist und die 
Neuregelung im öff entlichen Interesse liegt, weil sie der Verfah-
rensbeschleunigung dient. Bezüglich anfallender Kosten wird 
u.a. auf eine Studie verwiesen, die belegt, dass elektronische 
Eingaben um mehr als die Hälfte günstiger sind als postalische 
Einschreiben. Gesamthaft betrachtet, erweist sich der Digitali-
sierungszwang als verhältnismäßig.  (Seite 272)

BGer, Lausanne, hält „Dauertelefonbewilligung“ in der 
U-Haft zur Gewährleistung der Kommunikation mit der Vertei-
digung für angemessen

Ein entgegenstehender Beschluss des Obergerichts des 
 Kantons Bern wird aufgehoben. Der zu erteilenden Bewilligung 
stehen Praktikabilitätsbedenken nicht entgegen: «In der Lehre 
wird überzeugend darauf hingewiesen, dass allfälligem Miss-
brauchspotential ohne grösseren Aufwand hinreichend begeg-
net werden kann, nämlich mittels behördlicher Vermittlung des 
 Telefonanrufs der inhaftierten Person an die von der Verteidi-
gung angegebene Rufnummer und durch – bereits heute ohne 
weiteres vornehmbare – technische Beschränkung der Möglich-
keit der inhaftierten Person, selbständig eine  (andere) Rufnum-
mer zu wählen.» (Seite 280)

Verfassungsgerichtshof (VfGH), Wien, befasst sich mit dem 
Verbot der Zwangs- oder Pfl ichtarbeit gem. Art. 4 EMRK

Im Anlassfall war die Aufhebung von Art.  27 Abs.  4 des 
Steier märkischen Jugendgesetzes (StJG) beantragt worden.

Der VfGH begründet ausführlich, warum diese Bestimmung, 
die die Möglichkeit vorsieht, Jugendlichen als Strafmaßnahme 
die Erbringung einer sozialen Leistung aufzuerlegen, nicht ge-
gen Art. 4 EMRK verstößt. Der VfGH erinnert u.a. daran, dass 

Zwangs- oder Pfl ichtarbeit nur dann vorliegt, wenn «die Arbeit 
ungerecht oder bedrückend ist oder unvermeidbare Härten zur 
Folge hat.» Einer 17-Jährigen war nach einer Verwaltungsüber-
tretung aufgegeben worden, als soziale Leistung 10 Stunden für 
das Rote Kreuz zu arbeiten.  (Seite 282)

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Karlsruhe, stellt Ver-
letzung des religiösen Selbstbestimmungsrechts eines kirch-
lichen Arbeitgebers fest und präzisiert maßgebliche Kriterien 
für die Güterabwägung im Rahmen des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) / Egenberger-Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts wird aufgehoben

Mit der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde setzt sich der 
kirchliche Arbeitgeber (Evangelisches Werk für  Diakonie und 
Entwicklung [EWDE]) gegen eine konfessionslose Stellen-
bewerberin (Frau Vera Egenberger) durch, die sich 2012 auf eine 
vom EWDE ausgeschriebene Stelle beworben hatte, ohne sich 
zu ihrer Religionszugehörigkeit zu äußern. Die Ausschreibung 
enthielt den Hinweis „Die Mitgliedschaft in einer evangelischen 
oder der ACK angehörenden Kirche und die Identifi kation mit 
dem diakonischen Auftrag setzen wir voraus. Bitte geben Sie 
Ihre Konfession im Lebenslauf an“.

Frau Egenberger war nicht zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen worden. Sie machte im arbeitsgerichtlichen Verfah-
ren geltend, aus religiösen Gründen weniger günstig behandelt 
worden zu sein als vergleichbare Bewerber und verlangte eine 
Entschädigung. Der Rechtsstreit wurde bis zum Bundesarbeits-
gericht (BAG) geführt, das im Rahmen des Vorabentscheidungs-
verfahrens den EuGH anrief (Rs.   Egenberger, C-414/16, Urteil 
vom 17. April 2018 =  EuGRZ 2018, 299). 

Der EuGH stellte fest, dass das Verbot jeder Art von Diskri-
minierung wegen der Religion als allgemeiner Grundsatz des 
Unionsrechts zwingenden Charakter habe. Hierauf könne sich 
der Einzelne in einem Rechtsstreit gemäß Art. 21 GRCh unmit-
telbar berufen. Gleiches gelte für das in Art. 47 GRCh nieder-
gelegte Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz. Infol-
gedessen müsse das nationale Gericht jede entgegenstehende 
nationale Vorschrift unangewendet lassen, die der vollen Wirk-
samkeit dieser Bestimmungen entgegenliefe. Dies gelte auch in 
einem Rechtsstreit unter Privatpersonen.

Im Anschluss an das EuGH-Urteil entschied das BAG am 
25. Oktober 2018, an Frau Egenberger sei eine Entschädigung in 
Höhe von Euro 3.915,46 zu zahlen. Dieses Urteil des BAG hebt 
das BVerfG jetzt auf und stellt u.a. fest:

«Das Bundesverfassungsgericht prüft innerstaatliches Recht 
und dessen Anwendung grundsätzlich auch dann am Maßstab 
der Grundrechte des Grundgesetzes, wenn es im Anwendungs-
bereich des Unionsrechts liegt, durch dieses aber nicht vollstän-
dig determiniert ist. Die hier maßgeblichen Normen der Gleich-
behandlungsrichtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 
2000 zur Reichweite des religiösen Selbstbestimmungsrechts im 
Bereich des religiösen Arbeitsrechts belassen den Mitgliedstaa-
ten bei ihrer Durchführung Gestaltungsspielräume. Innerhalb 
des vom unionalen Fachrecht in der Auslegung durch den Ge-
richtshof der Europäischen Union vorgegebenen Rahmens indi-
zieren diese Gestaltungsspielräume Grundrechtspluralität.» (…) 

«Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25. Oktober 2018 
verletzt den Beschwerdeführer in seinem religiösen Selbst-
bestimmungsrecht gemäß Art.  4 Abs.  1 und 2 in Verbindung 
mit Art.  140 GG und Art.  137 Abs.  3 Satz 1 WRV. Nach den 
durch das Unionsrecht konkretisierten verfassungsrechtlichen 
Maßstäben unterliegt das Urteil des Bundes arbeitsgerichts vom 
25. Oktober 2018 zwar insoweit keinen Bedenken, als es von der 
Unanwendbarkeit des § 9 Abs.  1 Alt.  1 AGG ausgeht (…). Es 
verstößt jedoch gegen Art.  4 Abs.  1 und 2 in Verbindung mit 
Art. 140 GG und Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV, weil die bei der 
Anwendung des § 9 Abs. 1 Alt. 2 AGG vorgenommene Güterab-
wägung dem religiösen Selbstbestimmungsrecht des Beschwer-
deführers nicht in dem verfassungsrechtlich gebotenen Umfang 
Rechnung trägt.» 

Weiter heißt es: «Mangels Berücksichtigung des plausibel 
– und damit ausreichend – dargelegten christlichen Profi ls der 
verfahrensgegenständlichen Stelle überspannt das Bundesar-
beitsgericht in der Folge bei der Anwendung der einzelnen Tat-
bestandsmerkmale des § 9 Abs. 1 Alt. 2 AGG die nach Maßgabe 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
zu beachtenden Vorgaben zulasten des religiösen Selbstbestim-
mungsrechts. Indem das Gericht seine Sicht auf die ausgeschrie-
bene Tätigkeit und deren Zusammenhang mit der Kirchenmit-
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gliedschaft an die Stelle der Sicht des Beschwerdeführers setzt, 
wird das Interesse des Beschwerdeführers, eine christliche Sicht 
auf mögliche Menschenrechtsverletzungen in den Parallelbe-
richt zur UN-Antirassismuskonvention einfl ießen zu lassen, 
nicht in der verfassungsrechtlich gebotenen Weise gewichtet.» 
 (Seite 287)

BVerfG, Karlsruhe, Trojaner I-Beschluss: die im Polizei-
gesetz Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) vorgesehenen Er-
mächtigungen zur präventiven Überwachung sowohl von Tele-
kommunikation als auch von Quellen-Telekommunikation sind 
gerechtfertigt 

Das Verfassungsbeschwerdeverfahren betriff t den im Jahr 
2018 neu eingeführten § 20c PolG NRW, mit dem erstmals im 
Wege polizeilicher Befugnisse, Gefahrenabwehr insbesondere 
auch durch (internationalen) Terrorismus eff ektiviert werden 
soll. Eingriff svoraussetzung ist generell das Vorliegen  einer rich-
terlichen Anordnung.

Der Gesetzesentwurf zum PolG NRW begründet die Notwen-
digkeit der Neuregelung u.a. wie folgt (Hervorhebungen hinzu-
gefügt): 

«Einer heimlichen Überwachung der Telekommunikation 
komme (…) eine Schlüsselrolle zu. Gerade Terroristen seien zur 
Vorbereitung und Durchführung von Straftaten darauf ange-
wiesen, mobil zu sein und moderne Kommunikationsmittel zu 
nutzen. Erst der Zugriff  auf diese Kommunikation erlaube, ein-
schlägige Zusammenhänge aufzuklären, mithin die Zielperson 
präzise einzuschätzen und Beziehungsgefl echte aufzuspüren. 
Die Befugnis zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung 
sei als Ergänzung zur klassischen Telekommunikationsüber-
wachung unerlässlich, weil nur dadurch gewährleistet sei, dass 
auch auf verschlüsselte Telekommunikationsinhalte zugegrif-
fen werden könne. Nutzten Kriminelle angesichts der fort-
schreitenden  Digitalisierung solche Verschlüsselungstechno-
logien, müssten Polizeibehörden in der Lage sein, hierauf zu 
reagieren (…).» 

• Je nachdem, in welcher Form die Überwachung stattfi ndet, 
sind folgende Grundrechte betroff en
– bei Telekommunikationsüberwachung:
  Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 GG) 
«Die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung nach 

§ 20c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PolG NRW greift in Art. 10 Abs. 1 GG 
(Fernmeldegeheimnis/Telekommunikationsgeheimnis) ein.»

– bei Quellen-Telekommunikationsüberwachung:
  Fernmeldegeheimnis (Art.  10 Abs.  1 GG) und außerdem 

das IT-System-Grundrecht
«Die Befugnis zur Quellen-Telekommunikationsüber wachung 

nach § 20c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 20c Abs. 2 
PolG NRW verkürzt sowohl den Gewährleistungsgehalt von 
Art. 10 Abs. 1 GG (…) als auch den des IT-System-Grundrechts 
(…). Sie ist daher an beiden Gewährleistungen zu messen (…).»

Das bedeutet:
«Soweit durch eine Maßnahme sowohl das IT-System-Grund-

recht als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) als auch Art. 10 Abs. 1 
GG betroff en sind, tritt das IT-System-Grundrecht nicht hinter 
das grundsätzlich gegenüber dem allgemeinen Persönlichkeits-
recht speziellere Freiheitsrecht aus Art.  10 Abs.  1 GG zurück. 
Eine auf die laufende Telekommunikation beschränkte Quellen- 
Telekommunikationsüberwachung ist folglich an beiden Ge-
währleistungen zu messen. (…)»

Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. Die durch 
die angegriff enen polizeirechtlichen Befugnisse begründeten 
Grundrechtseingriff e sind gerechtfertigt. (Seite 320)

BVerfG, Karlsruhe, befasst sich im Trojaner II-Beschluss 
mit den neu in die Strafprozessordnung eingeführten Rechts-
grundlagen sowohl für eine Quellen-Telekommunikationsüber-
wachung (§ 100a Abs. 1 Sätze 2 und 3 StPO) als auch mit der 
Online-Durchsuchung (§ 100b Abs. 1 StPO)

Bzgl. der erwähnten StPO-Bestimmungen zur Quellen- 
Telekommunikationsüberwachung müssen zwei unterschied-
liche Fall-Konstellationen auseinandergehalten werden: §  100a 
Abs. 1 Satz 2 StPO betriff t den Zugriff  auf eine laufende Tele-
kommunikation; dagegen regelt die weitergefasste Bestim-
mung, § 100a Abs. 1 Satz 3 StPO, den Zugriff  auf gespeicherte, 
vormals laufende Telekommunikation; beiden Konstellationen 
ist gemeinsam, dass ohne Einschaltung von Telekommunika-

tionsdiensten, der Zugriff  auf das IT-System selbst erfolgt. Das 
BVerfG führt aus (Hervorhebung hinzugefügt):

«Die Quellen-Telekommunikationsüberwachung nach § 100a 
Abs. 1 Satz 2 StPO ermächtigt unter den Voraussetzungen nach 
§ 100a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 StPO zur Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikation auch in der Weise, dass mit 
technischen Mitteln in von Betroff enen genutzte IT-Systeme 
eingegriff en wird. Die Überwachung erfolgt mit dem Ziel, auch 
 solche Inhalte einer Kommunikation zu erfassen, die bei einer 
bloßen Telekommunikationsüberwachung aufgrund ihrer Ver-
schlüsselung nicht oder jedenfalls nicht mit praktisch vertret-
barem Aufwand ausgewertet werden können. Der Zugriff  darf 
in solchen Fällen vor der Verschlüsselung beim Sendegerät oder 
nach der Entschlüsselung beim Empfangsgerät erfolgen. Zu die-
sem Zweck darf die Polizei mit technischen Mitteln in das von 
der betroff enen Person genutzte IT-System eingreifen; erlaubt 
ist insbesondere der Einsatz einer Überwachungssoftware (sog. 
 Trojaner; BTDrucks 18/12785, S. 48 f.). Ein Systemeingriff  darf 
aber nur erfolgen, wenn durch technische Maßnahmen sicherge-
stellt ist, dass ausschließlich die laufende Telekommunikation 
überwacht und aufgezeichnet wird (…). Auch muss der Eingriff  
in das System gemäß § 100a Abs. 1 Satz 2 StPO notwendig sein, 
um die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunika-
tion insbesondere auch in unverschlüsselter Form zu ermögli-
chen. (…)»

Weiter heißt es: 
«§  100a Abs.  1 Satz  2 StPO genügt allerdings nicht voll-

ständig den besonderen Anforderungen an heimliche Über-
wachungsmaßnahmen, die sich aus der Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne ergeben. Die Befugnis ermöglicht sehr schwerwie-
gende Grundrechtseingriff e (…) es können alle –  privaten und 
privatesten – Lebensbereiche betroff en sein (…). Lesbar können 
zum Beispiel die Zugangsdaten zu Online- Diensten wie Cloud-
Services, Online-Banking oder Gesundheits services (…) sowie 
die Daten sogenannter Fitness tracker sein. Findet im Anord-
nungszeitraum ein Cloud-Backup statt, können in Abhängigkeit 
der hersteller- beziehungsweise nutzer seitigen Voreinstellun-
gen potentiell alle auf dem IT-System zunächst nur gespeicher-
ten, ruhenden Daten (einschließlich dort gespeicherter früherer 
Kommunikations daten) als Telekommunikation erfasst werden.»

Vor diesem Hintergrund stellt das BVerfG fest:
«Ausgehend von dem sehr hohen Eingriff sgewicht der von 

§  100a Abs.  1 Satz  2 StPO erlaubten Quellen-Telekommuni-
kationsüberwachung muss diese aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit im engeren Sinne auf die Verfolgung besonders 
 schwerer Straftaten beschränkt sein.» (…) 

«Ausgehend vom Strafrahmen einer Strafnorm liegt die be-
sondere Schwere einer Straftat jedenfalls dann vor, wenn sie mit 
einer Höchstfreiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren bedroht ist 
(…) jedenfalls [genügen] die in § 100a Abs.  2 StPO genannten 
Straftatbestände nicht den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen, die lediglich eine Höchstfreiheitsstrafe von drei Jahren oder 
weniger vorsehen und damit dem einfachen Kriminalitätsbereich 
zuzuordnen sind. Diese Straftaten haben von vornherein kein be-
sonders schweres Gewicht, weshalb sie die Anordnung einer so 
eingriff sintensiven Maßnahme wie die Quellen-Telekommunika-
tionsüberwachung nicht rechtfertigen können.»

Gestützt u.a. auf die vorstehend benannten Gründe erklärt 
der Senat § 100a Abs. 1 Sätze 2 und 3 StPO in dem in der Ent-
scheidungsformel wiedergegebenen Umfang für nichtig.

 (Seite 338)

BVerfG, Karlsruhe, bestimmt die Grenzen zulässiger Ein-
schränkung der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) im Lichte geänder-
ter tatsächlicher Verhältnisse / Gesetzliche Altersgrenze von 
70 Jahren für Anwaltsnotare unvereinbar mit dem Grund gesetz / 
Bisherige Regelung bleibt bis 30.6.2026 anwendbar

Die Verfassungsbeschwerde wurde von einem Anwalts notar 
eingelegt (diese Berufsausübungsform – Gleichzeitigkeit von 
 Notar- und Anwaltsberuf – existiert lediglich in sechs Bundes-
ländern, die Regel sind hauptberufl iche Notare).

Das Urteil stützt sich zur Einschätzung der tatsächlichen Ver-
hältnisse auf eine breite Basis von statistischen Angaben, die u.a. 
vom Institut für Anwaltsrecht der Universität Köln übermittelt 
wurden. Ferner haben auf Anfrage des Senats das Deutsche 
 Zentrum für Altersfragen und die Deutsche Gesellschaft für Ge-
rontologie und Geriatrie «zur Entwicklung der Berufsfähigkeit 
im höheren Alter und zur Begründbarkeit von starren Alters-
grenzen aus alternswissenschaft licher Sicht Stellung genom-
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men»; zu den Ergebnissen s. z.B. S. 382, Rn. 129 ff . des Urteils 
(mit interessanten Hinweisen u.a. zu kognitiven Kompetenzen 
– sogen. fl uide oder kristalline Intelligenz). Die so gewonnenen 
Erkenntnisse führen zu der Feststellung, dass «die verfassungs-
rechtliche Eignung der Alters grenze noch zu bejahen ist». Es 
fehlt jedoch an der Angemessenheit der Regelung. 

Der Erste Senat hat seinem Urteil zwei Leitsätze vorangestellt: 
«1. Die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG hat eine wirt-

schaftliche und eine auf die Entfaltung der Persönlichkeit bezo-
gene Dimension. Sie konkretisiert das Grundrecht auf freie Ent-
faltung der Persönlichkeit im Bereich der individuellen Leistung 
sowie der Existenzgestaltung und -erhaltung und zielt auf eine 
möglichst unreglementierte berufl iche Betätigung ab.

2. Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten Lebens-
jahres (…) erreicht die mit ihr verfolgten legitimen Ziele – die 
Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der vorsorgenden 
Rechtspfl ege sowie einer (gerechten) Verteilung der Berufs-
chancen zwischen den Generationen und den Schutz der Rechts-
pfl ege vor Gefahren durch eine altersbedingt nach lassende 
Leistungsfähigkeit von Notaren – infolge eines nachhaltigen 
Bewerbermangels im Anwaltsnotariat und der heutigen Er-
kenntnisse zur Bedeutung des Alters für die Berufstüchtigkeit 
nur noch zu einem geringen Grad und schränkt die Berufs-

freiheit unverhältnismäßig ein, soweit sie das Anwaltsnotariat 
betriff t.» (Seite 371)

Off ener Brief von 9 EU-Staats- und Regierungschefs übt 
deutliche Kritik an der Rechtsprechung des EGMR

Das Dokument vom 22. Mai 2025 ist auf Initiative Däne-
marks und Italiens entstanden, mitunterzeichnet haben  Belgien, 
 Estland, Lettland, Litauen, Österreich, Polen und  Tschechien  
 (Seite 389)

Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, reagiert be-
reits am 24. Mai 2025 auf den off enen Brief der 9 EU-Staats- 
und Regierungschefs 

„Debattieren ist förderlich, aber den Gerichtshof zu politisie-
ren, ist es nicht.“ (Seite 391)

Europäisches Parlament (EP), Straßburg, macht in einer 
Entschließung Reformvorschläge zu Art. 7 EUV

Hintergrund: Stand der EU-Beitrittsverhandlungen (weitere 9 
bzw. 10 Länder) (Seite 391)

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 
Straßburg: Zwischen Jan. und Sept. 2025 gab es in 50 Fällen An-
träge auf Verweisung an die Große Kammer. Angenommen wur-
den drei Anträge.  (Seite 396)

29. November 2025Heft 17-20 Seiten 397-540

Christoph Grabenwarter, Wien, legt eine Bestandsaufnahme 
vor „Zur Wahl und Qualität der Richter des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte“ – „Ein rechts politischer Vor-
schlag“ wird begründet

Grabenwarter sieht erhebliche Defi zite im Wahlverfahren und 
hält dessen Änderung für notwendig. Bisher gilt: Die Wahl er-
folgt durch die Parlamentarische Versammlung des Europarats 
aus einer 3-köpfi gen Vorschlagsliste, die vom jeweiligen Vertrags-
staat vorgelegt wird (s. Art. 22 EMRK). Die Wahl fi ndet jedoch 
nur statt, wenn im Vorfeld zwei Ausschüsse tätig geworden sind: 
Seit 2010 existiert ein beratender 7-köpfi ger Evaluierungsaus-
schuss („Advisory Panel of  Experts“), und seit 2015 ein ständi-
ger Richterwahlausschuss der Parlamentarischen Versammlung.

Dazu bemerkt der Autor: «Die Praxis beider Organe hat sich 
in den letzten Jahren verbessert und verfeinert, ihre Zusammen-
arbeit ist enger geworden und die Maßstäbe wurden strenger. (…) 
Ungeachtet aller Diskussionen und Schritte der Verbesserung 
hängt die Qualität der Kandidaten von den Dreiervorschlägen 
der Mitgliedstaaten ab, die der Parlamentarischen Versammlung 
unterbreitet und vom Evaluierungsausschuss geprüft werden. 
Die Kandidaten müssen sich nachfolgend  einem Hearing des 
Richterwahlausschusses unterziehen, das meist mehrere Wochen 
vor der Abstimmung im  Plenum der Parlamentarischen Ver-
sammlung stattfi ndet.» 

Zum Nebeneinander von Evaluierungsausschuss und Rich-
ter wahlausschuss merkt der Autor an: 

«Ein nicht zu übersehendes institutionelles Spannungsverhält-
nis hat sich hier aufgetan und dieses ist in jüngerer Zeit noch stär-
ker geworden – mit negativen Konsequenzen für die Richterkan-
didaten.» (…) 

«Problematisch ist der Umstand, dass die Anhörung im Rich-
terwahlausschuss der Parlamentarischen Versammlung von 
 Politikerinnen und Politikern durchgeführt wird. (…) Eine juris-
tische Qualifi kation von einzelnen Abgeordneten hilft zwar in 
der Beurteilung der Kandidaten, macht aus den Abgeordneten 
aber keine Fachleute, die im vielfältigen Europa Karrieren von 
Kandidaten verlässlich beurteilen können.»

Grabenwarter regt an, das Potential des Evaluierungsaus-
schusses (EV-A) besser zu nutzen: «Die Mitglieder des EV-A 
entscheiden nämlich in vielen Fällen nicht lediglich auf der 
Grundlage der schriftlichen Bewerbungsunterlagen, sondern 
kennen viele der Kandidaten aufgrund eigener, häufi g langjäh-
riger richterlicher Berufserfahrung: Das bedeutet, dass die Mit-
glieder des EV-A selbst ausgewiesene Experten im Bereich der 
Menschenrechte sind und dieses Wissen mit einbringen kön-
nen. Für eine Beteiligung des EV-A spricht ferner die ausgewo-
gene Zusammensetzung dieses Gremiums sowohl hinsichtlich 
geo graphischer Vielfalt als auch bezüglich der Zahl nationaler 
Höchstrichter und ehemaliger EGMR-Richter.»

Der Autor macht deutlich, dass er kein Problem darin sieht, 
dass «es im Einzelfall zu Abweichungen in den Ergebnissen des 
Richterwahlausschusses von jenen des Evaluierungsausschusses 

kommen kann. Der Evaluierungsausschuss hat das ausdrücklich 
anerkannt, dass (insbesondere in Grenzfällen) die Anhörung der 
Kandidaten zu abweichenden Schluss folgerungen führen kann.»

Jedoch gibt es «Drei Beispiele, die zu denken geben», sie 
 betreff en: Österreich, Ungarn und Monaco 

«Problematisch ist es aber, wenn die Parlamentarische Ver-
sammlung Kandidaten zum Hearing einlädt, dann jedoch gar nicht 
zur Anhörung zulässt, weil die Liste kurzfristig für  ungenügend 
befunden wird, obwohl die Kandidaten zuvor vom Evaluie-
rungsausschuss für geeignet befunden wurden. Dies  passierte 
im Jahr 2024 gleich zwei Mal (Kandidaten listen  Öster reichs und  
Monacos) und erneut 2025 (Kandidatenliste Ungarns).» (…)

«Die hier anhand von drei Beispielen beschriebene  Praxis der 
Nichtanhörung von zum Hearing geladenen EGMR-Richter-
kandidaten ist nicht nur gegenüber den Experten im Evaluie-
rungsausschuss unangemessen, sondern auch gegenüber den 
Kandidaten selbst.»

Grabenwarter kommt zu dem Zwischenergebnis: «Die 
 Situation abschreckender Eff ekte ist erreicht.» (…) «Solche Ent-
wicklungen und Spannungen sollten aber nicht auf dem  Rücken 
von Kandidaten ausgetragen werden, womit der Punkt der ab-
schreckenden Eff ekte erreicht ist. Für potentielle Kandidaten 
des Richteramts in Straßburg gibt es Anreize, aber in jüngerer 
Vergangenheit auch zunehmende Gesichtspunkte, die juristisch 
hochqualifi zierte Personen von einer Bewerbung abhalten.»

•  Der rechtspolitische Vorschlag
Angesichts der beschriebenen Dysfunktionalitäten regt 

 Grabenwarter an: «das System des Dreiervorschlags (z.Zt. in 
Art. 22 EMRK verankert) (…) aufzugeben und analog zum Ver-
fahren der Wahl der Richter des EuGH durch Vorschläge eines 
einzigen Kandidaten zu ersetzen. Die Bestätigung des Kandida-
ten durch die Parlamentarische Versammlung könnte beibehal-
ten werden und könnte als letzte Sicherung bei Staaten dienen, 
die sich konsequent weigern, einen geeigneten Kandidaten vor-
zuschlagen.»

Der Autor knüpft die vorgeschlagene Änderung des Wahlver-
fahrens an Bedingungen: «Voraussetzung dafür, dass ein solcher 
Schritt auch einen Fortschritt bedeutet, ist ein über jeden Zwei-
fel erhabenes, transparentes, innerstaatliches Auswahlverfah-
ren und eine Stärkung des Evaluierungsausschusses nach dem 
Vorbild des Ausschusses nach Art.  255 AEUV. Der Evaluie-
rungsausschuss müsste ebenfalls Hearings durchführen können. 
Gleichzeitig sollte man die positiven und negativen Erfahrungen 
mit dem Ausschuss nach Art. 255 AEUV berücksichtigen. (…) 
Mit Blick auf das geltende Verfahren der Bestellung von EuGH-
Richtern, gilt es zu bedenken: Abstand sollte man jedenfalls neh-
men von der Prüfung der Kandidaten im Stile eines Staatsexa-
mens und vor übermäßigem Einfl uss des Präsidenten des EuGH 
bei der Auswahl der Mitglieder des Ausschusses nach Art. 255 
AEUV, weil dies zu Verengungen in der Vielfalt und im Profi l 
der künftigen Richterinnen und Richter führen kann.»
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•  Der Autor äußert sich auch zur zeitlichen Perspektive
«Der Gedanke, von einem Dreiervorschlag der Regierungen 

abzugehen, hat angesichts des Erfordernisses der Zustimmung 
aller Mitgliedstaaten kurzfristig nicht die Perspektive einer Um-
setzung. Am Beginn vieler späterer Änderungen der EMRK 
standen häufi g Jahre zuvor geäußerte Vorschläge in Debatten, 
welche die Basis für spätere Reformen gebildet haben. In der 
EuGRZ einen solchen Vorschlag zu unterbreiten, steht in der 
Tradition dieser Zeitschrift.»

Abschließend gibt Grabenwarter zu bedenken: «Zu beach-
ten ist schließlich, dass im Frühjahr 2025, unabhängig von Fra-
gen der Richterwahl und ausgehend von einem Brief von neun 
Staats- und Regierungschefs eine Diskussion über eine Ände-
rung der EMRK oder der Auslegung durch den EGMR begon-
nen hat. Diese Diskussion, die auf die materielle  Seite der Men-
schenrechte gerichtet ist, kann nicht isoliert von institutionellen 
und verfahrensrechtlichen Fragen gesehen werden. Oberstes 
Ziel beider Diskussionen muss es sein, den übernationalen Men-
schenrechtsschutz im Rahmen des Europarates nicht zu schwä-
chen oder gar zu gefährden, sondern im Gegenteil zu stärken. 
Die Diskussion über die institutionelle Seite kann hier, wird sie 
mit Augenmaß geführt, einen wichtigen Beitrag leisten.» 
     (Seite 397)

«Die Auswirkungen der Rechtsprechung des EGMR auf die 
vom EuGH statuierten „Anerkennungspfl ichten“ für gleich-
geschlechtliche Ehen (hier: Polen)» nimmt Teresa  Suwita, 
 Luxemburg, in den Blick 

«Mit Urteil vom 25. November 2025 entschied der EuGH in 
der Rs. Wojewoda Mazowiecki, dass Polen die gleichgeschlecht-
liche Ehe zwischen einem deutsch-polnischen und einem pol-
nischen Staatsbürger, die diese zuvor in Deutschland rechtswirk-
sam geschlossen hatten, anerkennen müsse.» (…)

«Der polnische Rechtsstreit beruhte auf der Ablehnung des 
polnischen Standesamtes, die Urkunde über die in Deutschland 
geschlossene Ehe ins polnische Personenstandsregister umzu-
schreiben. Die polnischen Gerichte begründeten die Ablehnung 
damit, dass die polnische Rechtsordnung selbst keine gleichge-
schlechtliche Ehe vorsehe und die Umschreibung einer ausländi-
schen Eheurkunde den Grundprinzipien der polnischen Rechts-
ordnung widerspreche.» 

Die Autorin hebt hervor: «Mit seinem Urteil sendet der EuGH 
das bisher deutlichste Signal an die Mitgliedstaaten, dass auch 
die den Mitgliedstaaten verbleibende Kompetenz im Bereich des 
Personenstandswesens in einer mit dem Unions recht vereinbaren 
Weise ausgeübt werden muss.» 

Suwita gibt zu bedenken: «Die Grenzziehung zwischen einer 
jedenfalls irgendwie gearteten Anerkennungspfl icht, wie sie in 
Wojewoda Mazowiecki vom Gerichtshof statuiert wurde, und 
 einer Änderung des Personenstandsregisters gestaltet sich dabei 
jedoch, zumindest was die tatsächliche Wirkung angeht, schwie-
rig. Auch triff t es zwar zu, dass es trotz Anerkennungspfl icht 
weiter hin den Mitgliedstaaten überlassen ist, ob sie selbst das 
Institut der gleichgeschlechtlichen Ehe innerhalb ihrer Rechts-
ordnung vorsehen möchten oder nicht. Letztendlich führt jedoch 
eine Anerkennungspfl icht, die so umfassend ist, dass eigentlich 
sämtliche Ehewirkungen gewährt werden müssen, de facto zur 
Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe „durch die Hinter-
tür“ in Mitgliedstaaten wie Polen, die diese in ihrem nationalen 
Recht nicht vorsehen.»

In ihrer Schlussbetrachtung (IV. Ausblick) ruft die  Autorin 
in Erinnerung: «Hinsichtlich des Instituts der gleichgeschlecht-
lichen Ehe besteht innerhalb der Union zum derzeitigen Stand 
kein Konsens.» Suwita stützt sich bei dieser Aussage auf das 
Urteil des EGMR im Fall Fedotowa gegen  Russland (GK vom 
17.1.2023), aus dem sich dort zusammengetragene rechtsverglei-
chende Hinweise auf Bulgarien,  Litauen, Polen, Rumänien und 
die Slowakei ergeben, sämtlich Staaten, die keinerlei Möglich-
keit der rechtlichen Anerkennung einer gleichgeschlechtlichen 
Beziehung vorsehen. Das vom EGMR in Fedotowa ebenfalls er-
wähnte Lettland hat inzwischen jedoch seit 1. Juli 2024 mit dem 
Rechtsinstitut der eingetragenen Partnerschaft für verschieden-
geschlechtliche und gleichgeschlechtliche Paare eine Form der 
rechtlichen Anerkennung eingeführt.

Unter Hinweis auf hier einschlägige Zitatstellen in ausgewähl-
ten Urteilen stellt die Autorin fest: «Die Entscheidung des EuGH 
verdeutlicht zudem, wie sich der EuGH zum Straßburger Ge-
richtshof positioniert. Der EuGH hat in  Wojewoda  Mazowiecki 
die bisher bestehende Rechtsprechung des EGMR zur Aner-
kennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen vollständig inkor-
poriert.» (Seite 405)

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 
Straßburg, stellt im Fall Andersen gegen Polen wegen fehlen-
den Schutzes der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare eine Ver-
letzung von Art. 8 EMRK fest 

Der Bf., ein Pole, rügt, dass seine im Vereinigten Königreich 
geschlossene Ehe mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner in 
Polen nicht anerkannt wurde. Unstreitig ist, dass das polnische 
Recht weiterhin nur eine einzige Form der  familiären Verbin-
dung vorsieht – die verschiedengeschlechtliche Ehe – und keine 
Form der rechtlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare 
zulässt. Der Gerichtshof stellt fest, «dass die Art. 8, 12 und 14 der 
Konvention bislang nicht dahin ausgelegt worden sind, den Ver-
tragsstaaten eine posi tive Verpfl ichtung aufzuerlegen, die Ehe 
für gleichgeschlechtliche Paare zu öff nen».

Der beklagte Staat ist jedoch verpfl ichtet, «dem Bf. einen 
spezifi schen rechtlichen Rahmen zur Anerkennung und zum 
Schutz seiner gleichgeschlechtlichen Verbindung zu gewährleis-
ten». Fehlt es daran, überschreitet der beklagte Staat den ihm 
zur Verfügung stehenden Beurteilungsspielraum ( margin of 
 appreciation). «Dies stellt eine Verletzung des Rechts auf Ach-
tung des Privat- und Familienlebens des Bf. dar.» (Seite 409)

Generalanwalt und Gerichtshof der Europäischen  Union 
(EuGH), Luxemburg, befassen sich in der Rs.  Wojewoda 
 Mazowiecki mit den Voraussetzungen für eine staatliche Pfl icht 
(hier: Polens), einer ausländischen Heiratsurkunde (hier: eines 
gleichgeschlechtlichen Paares) innerstaatlich Geltung zu ver-
schaff en

Generalanwalt de la Tour umschreibt das Spektrum der zur 
Entscheidung anstehenden Fragen wie folgt: 

«Für den Gerichtshof geht es jetzt darum, zu entscheiden, ob 
er seine Rechtsprechung zur personenstandsrechtlichen Regis-
trierung von in einem anderen Mitgliedstaat erwirkten Namen 
oder Änderungen der Geschlechtsidentität auf Heirats urkunden 
ausdehnt, und zwar insbesondere dann, wenn der Herkunftsmit-
gliedstaat der betroff enen Person, in dem diese geboren wurde, 
Ehen zwischen Personen gleichen Geschlechts nicht anerkennt 
und sogar verbietet. Unter einem allgemeineren Blickwinkel 
stellt sich die Frage nach der Grenze des Anwendungsbereichs 
des Unionsrechts in diesem Bereich, wobei zu beachten ist, dass 
die Vorschriften über die Eheschließung und den Personenstand 
in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen und das Unions-
recht diese Zuständigkeit unberührt lässt.» 

Zur praktischen Relevanz der aufgeworfenen Fragen  zitiert 
der Generalanwalt die beiden Kläger des Ausgangsverfahrens, 
für die die fehlende Anerkennung der Heirats urkunde in  Polen 
dazu geführt hat, dass z.B. der abhängig beschäftigte Ehepart-
ner seinem nicht beschäftigten Ehepartner während dessen 
6-monatiger Arbeitslosigkeit in Polen keinen Krankenversiche-
rungsschutz verschaff en konnte.

Insgesamt bezieht sich der Generalanwalt in seinen Schluss-
anträgen ausführlich auf die Rechtsprechung des EGMR zu 
Art. 8 EMRK. (Seite 411)

Der EuGH stellt in seinem Urteil (Große Kammer) in der 
Rs. Wojewoda  Mazowiecki fest: «Die Pfl icht des Herkunftsmit-
gliedstaats, eine Ehe, die Unionsbürger gleichen Geschlechts im 
Zuge der Ausübung ihres Aufenthalts- und Freizügigkeitsrechts 
im Aufnahmemitgliedstaat geschlossen  haben, anzuerkennen, 
um es ihnen zu ermöglichen, in den Mitgliedstaat,  dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzen, zurückzukehren und ihr Familienle-
ben dort unter Beibehaltung ihres im Aufnahmemitgliedstaat 
rechtmäßig begründeten Familienstands fortzusetzen, beein-
trächtigt jedoch nicht das Institut der Ehe im Herkunftsmitglied-
staat, das durch das nationale Recht defi niert wird und, wie oben 
in Rn.  47 ausgeführt, in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fällt. Diese Pfl icht geht nämlich mit keiner Pfl icht des Herkunfts-
mitgliedstaats einher, in seinem nationalen Recht das  Institut der 
Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts vorzusehen. Sie ist 
vielmehr darauf beschränkt, dass die Anerkennung solcher in ei-
nem Aufnahmemitgliedstaat nach dessen Recht geschlossener 
Ehen gewährleistet werden muss, und zwar zum Zweck der Aus-
übung der diesen Unionsbürgern aus dem Unionsrecht erwach-
senden Rechte» (…)

«Somit widerspricht eine solche Anerkennungspfl icht weder 
der nationalen Identität des Herkunftsmitgliedstaats, noch ge-
fährdet sie dessen öff entliche Ordnung.»  (Seite 418)

Zu diesem EuGH-Urteil s.a. die Besprechung von Teresa 
 Suwita, oben S. 405. 
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EuGH, Luxemburg, befasst sich auf Antrag Dänemarks mit 
Mindestlöhnen in der EU und bestätigt weitgehend die Gültig-
keit der einschlägigen Richtlinie vom 19.10.2022

Der EuGH erklärt jedoch die Bestimmung der Richtlinie 
(EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des  Rates 
vom 19. Oktober 2022 über angemessene Mindestlöhne in der 
Europäischen Union für nichtig, in der die Kriterien aufgeführt 
sind, die von Mitgliedstaaten, in denen es gesetz liche Mindest-
löhne gibt, bei der die Festlegung und Aktualisierung dieser 
Löhne zwingend zu berücksichtigen sind (s. Art. 5 Abs. 1 Satz 5 
der RL), sowie die Vorschrift, die eine Senkung dieser Löhne un-
terbindet, wenn sie einer automatischen  Index ierung unterliegen 
(s. Art. 5 Abs. 2 und 3 der RL).

Die angefochtene Richtlinie wurde auf der Grundlage von 
Art. 153 Abs. 2 Buchst. b AEUV i.V.m. Art. 153 Abs. 1 Buchst. b 
AEUV erlassen. (Seite 426)

EuGH, Luxemburg, lässt unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Speicherung biometrischer und genetischer  Daten auf 
der Grundlage interner Polizeivorschriften zu / Vorlage aus 
Tschechien

«Zwar hat der Umstand, dass Vorschriften interner  Natur und 
somit nicht allen betroff enen Personen zugänglich sind, zur Fol-
ge, dass solche Vorschriften von den zuständigen Behörden nicht 
angeführt werden können, um zu belegen, dass sie die ihnen auf-
erlegten Anforderungen einhalten. Dieser Umstand hat aber 
gleichwohl nicht zur Folge, dass die Verarbeitungen personenbe-
zogener Daten, die nach diesen Vorschriften beschlossen wurden, 
auto matisch ungültig werden, sondern bedeutet vielmehr, dass die 
Polizeibehörden bei  einem Rechtsbehelf gegen die Entscheidung, 
eine solche Verarbeitung vorzunehmen, vor dem zuständigen Ge-
richt gegebenenfalls unabhängig von diesen internen Vorschriften 
nachweisen, dass die Voraussetzung der „unbedingten Erforder-
lichkeit“ ordnungsgemäß eingehalten wurde.» (Seite 440)

Schweizerisches Bundesgericht (BGer), Lausanne, erklärt den 
Vertrag zwischen der Gemeinde Wil im Kanton St.   Gallen und 
 einem Kloster (Stiftung Schule St.  Katharina) bzgl. der Führung 
einer öff ent lichen Mädchensekundarschule für verfassungswidrig

Zur Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV) führt 
das BGer aus: «Im Ergebnis verstösst es gegen Art. 15 BV, der 
Stiftung Schule St. Katharina die Führung einer öff entlichen 
Sekundar schule zu übertragen. Das Bundesgericht auferlegt 
sich zwar Zurückhaltung sowohl im Rahmen der abstrakten 
Normenkontrolle als auch hinsichtlich der Gewährleistung des 
Grund satzes der religiösen Neutralität. Vorliegend sind die ver-
fassungsrechtlichen Schranken von Art. 15 BV indes eindeutig 
und in mehrfacher Weise verletzt. Unberührt bleibt damit das 
insbesondere in der Kantonsverfassung garantierte Recht, eine 
 religiöse Privatschule zu führen oder zu besuchen. Ein Anspruch 
auf staatliche Finanzierung der Grundschulausbildung in einer 
religiösen Privatschule besteht indes nicht. (…)»

Die Verfassungswidrigkeit des Schulvertrages mit dem Kloster 
(nachstehend als „Kathi“ bezeichnet) begründet das BGer u.a. 
wie folgt: «Gestützt auf Art. 8 Abs. 3 BV ist es ausgeschlossen, 
Mädchen und Knaben in der öff entlichen  Schule in allgemeiner 
Weise getrennt zu beschulen (…). Als Teil der öff entlichen Schule 
eine reine Mädchensekundarschule wie das Kathi zu betreiben, 
ist deshalb verfassungswidrig. Vorliegend ist nicht zu beurteilen, 
ob bzw. inwieweit ein geschlechtergetrennter Unterricht in ein-
zelnen Fächern oder Unterrichtsstunden ausnahmsweise zuläs-
sig sein kann (…). Vielmehr steht das Kathi generell nur Mäd-
chen off en, so dass nicht nur der gesamte Unterricht monoeduka-
tiv erfolgt, sondern die Schule als solche und damit das gesamte 
schulische Umfeld auf einer Trennung der Geschlechter beruht. 
Die mit dem Schulvertrag vorgesehene Integration des Kathi in 
die öff entliche Schule unterläuft somit nicht nur den Grundsatz 
der Koedukation der öff entlichen Schule, sondern führt die Ge-
schlechtertrennung für einen Teil der Wiler Oberstufe (wieder) 
ein. Dies ist verfassungswidrig.» (Seite 451)

BGer verweist auf Diff erenziertheit des Rechtsschutzes ge-
gen noch andauernden oder bereits beendeten Polizeigewahr-
sam / Auslegung von Art. 5 Abs. 4 EMRK und Art. 31 Abs. 4 
Bundesverfassung

In casu war der Bf. als Teilnehmer einer Demonstration am 
1. Mai 2023 in Polizeigewahrsam genommen, aber am  selben Tag 
wieder freigelassen worden. Er stellte den Antrag auf  gerichtliche 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung jedoch 
erst 10 Tage nach seiner Freilassung. Mit Urteil vom 21. Dezem-

ber 2023 trat das Appellationsgericht auf das Gesuch nicht ein, 
sondern überwies die Sache an die Kantonspolizei. Die dagegen 
erhobene Beschwerde wird vom Bundesgericht abgewiesen.  
     (Seite 459)

BGer erklärt Entbindung von der ärztlichen Schweigepfl icht 
wegen dreifacher Verfahrensmängel für nichtig

Der Beschwerdeführer, Herr A., war Patient einer  Klinik, in 
der er stationär behandelt wurde und dabei u.a. sein  Konsum 
von Kinderpornografi e zur Sprache kam. Die  Klinik bean-
tragte daraufhin beim kantonalen Gesundheitsamt die Aufhe-
bung der ärztlichen Schweigepfl icht von mehreren  Psychologen. 
Das  Gesundheitsamt verfügte den stattgebenden Bescheid am 
30. August 2022, der jedoch mit schweren Mängeln behaftet war: 
(1.) Der Bf. wurde nicht in das Entbindungsverfahren einbezo-
gen, obwohl er nach Bundesrecht Parteistellung  hatte; (2.) dem 
Bf. wurde die Verfügung des Gesundheitsamts nicht zugestellt; 
(3.) die Behörde hat Personen von der Schweigepfl icht entbunden, 
obwohl diese dies nicht selbst beantragt haben.

(…) «nach dem Wortlaut von Art. 321 Ziff . 2 StGB [kann] allein 
der „Täter“, d.h. der Geheimnisträger, ein  Gesuch um Entbindung 
von der berufl ichen Schweigepfl icht stellen (…). Entsprechend 
kann die zuständige Behörde (…) eine Person nur dann vom Be-
rufsgeheimnis entbinden, wenn sie dies selber beantragt hat, und 
ist die Entbindungsverfügung ausschliesslich dieser Person zuzu-
stellen. Im hier zu beurteilenden Fall (…) wurde die angefochtene 
Verfügung nicht den Geheimnisträgern individuell, sondern der 
Arbeitgeberin zugestellt, die in der Folge gegen den Beschwerde-
führer (und gegen unbekannt) Straf anzeige erstattete.» (…)

Das Bundesgericht entscheidet: «Die Beschwerde wird gut-
geheissen (…). Das Urteil des Verwaltungsgerichts des  Kantons 
Schwyz vom 29. Mai 2024 wird aufgehoben. (...) Es wird festge-
stellt, dass die Verfügung vom 30. August 2022 (…) nichtig ist.»  
     (Seite 462)

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Karlsruhe, entscheidet, 
dass die neu eingeführten Triage-Regelungen gem. Infektions-
schutzgesetz 2022 (IfSG) wegen fehlender Bundes kompetenz 
nichtig sind / Triage II-Beschluss

Der Begriff  „Triage“ umschreibt einen dramatischen Zustand, 
zu dessen Gegebenheiten das BVerfG erklärt:

«Bereits kurz nach Beginn der COVID-19-Pandemie  setzte 
eine öff entliche Diskussion darüber ein, nach welchen Kriterien 
die Zuteilung von intensivmedizinischen Behandlungskapazitä-
ten bei nicht ausreichenden Ressourcen, also im Fall einer soge-
nannten Triage, erfolgen solle.»

Da die vom Bund getroff ene Neuregelung mangels Gesetz-
gebungskompetenz nichtig ist, war die von mehreren Ärzten ein-
gelegte Verfassungsbeschwerde begründet (Verletzung der Be-
rufsausübungsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG). 

Das BVerfG hat seiner Entscheidung die folgenden drei Leit-
sätze vorangestellt:

«1. Art. 12 Abs. 1 GG gewährleistet, dass Ärztinnen und  Ärzte 
in ihrer berufl ichen Tätigkeit frei von fachlichen Weisungen sind, 
und schützt – im Rahmen therapeutischer Verantwortung – auch 
ihre Entscheidung über das „Ob“ und das „Wie“  einer Heilbe-
handlung.

2. Der Kompetenztitel aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 Variante 1 
GG („Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare 
Krankheiten bei Menschen und Tieren“) bietet keine Grundlage 
für ein reines Pandemiefolgenrecht. Voraus setzung ist vielmehr 
eine gewisse auf Eindämmung oder Vorbeugung bezogene Ge-
richtetheit der Maßnahme.

3. Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG begründet keine allgemeine Fürsor-
gekompetenz im Bereich des Gesundheitswesens. Die Entschei-
dung der Verfassung in Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 und 19a GG, dem 
Bund für das Gesundheitswesen nur auf einzelne Sachbereiche 
beschränkte Gesetzgebungskompetenzen zuzuweisen, darf nicht 
durch eine erweiternde Auslegung der Gesetzgebungskompe-
tenz für die öff entliche Fürsorge unterlaufen werden.»

Die Entscheidung ist mit 6 : 2 Stimmen ergangen. (Seite 466)

BVerfG stellt nicht amtsangemessene Beamtenbesoldung 
fest (Zeitraum: 2008-2020) / Rechtfertigung für einen erweiter-
ten Prüfungszeitraum auch unter Bezugnahme auf die Rspr. des 
EGMR / Anlassfall: Besoldungsordnungen A des Landes Ber-
lin überwiegend verfassungswidrig

Das Gericht entwickelt seine Rechtsprechung zur angemesse-
nen Beamten-Alimentation fort (vgl. Art. 33 Abs. 5 GG: „Das 



EuGRZ-Register 2025 Seite XVII– Informatorische Zusammenfassungen –

Recht des öff entlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und 
fortzusetzen“). Das BVerfG folgt einem mehrstufi gen Prüfungs-
schema und kommt zu dem Ergebnis, dass 95 % der fraglichen 
Besoldungsgruppen in den Jahren 2008-2020 mit dem Alimenta-
tionsprinzip unvereinbar und damit verfassungswidrig sind. 

Das Normenkontrollverfahren beruht auf sieben Vorlagen, die 
seit 2017 bzw. 2018 beim BVerfG anhängig waren.

Zum zeitlich erweiterten Prüfungsgegenstand stellt das 
BVerfG fest: «Gegenstand einer konkreten Normenkon trolle 
nach Art. 100 Abs. 1 GG kann grundsätzlich nur eine Rechtsvor-
schrift sein, auf die es in dem zugrundeliegenden Ausgangsver-
fahren entscheidungserheblich ankommt. Die Befriedungsfunk-
tion der Normenkontrolle erlaubt jedoch die Ausweitung des 
Prüfungsgegenstandes und des Prüfungszeitraums über den Vor-
lagegegenstand hinaus, wenn dies zur  Sicherstellung eff ektiven 
Rechtsschutzes geboten und zu erwarten ist, dass dem Bundes-
verfassungsgericht im Hinblick auf dessen Verwerfungsmonopol 
künftig weitere vergleichbare Normen in erheblichem Umfang 
vorgelegt werden müssen.»

Auf die Relevanz der EMRK für die hier getroff ene Entschei-
dung weist das BVerfG ausdrücklich hin:

«Die Berücksichtigung der genannten Quellen [EMRK und 
Rspr. des EGMR] auch bei der Auslegung der Grundrechte des 
Grundgesetzes ist nicht nur Ausdruck der Europarechtsfreund-
lichkeit der Verfassung und der Integrationsverantwortung des 
Bundesverfassungsgerichts. Sie trägt vielmehr der Einbindung 
Deutschlands in den europäischen Rechtsraum und seiner Ent-
wicklung Rechnung, fördert die Stärkung gemeineuropäischer 
Grundrechtsstandards und vermeidet Friktionen und Wertungs-
widersprüche bei der Gewährleistung des Grundrechtsschutzes 
im Interesse seiner  Eff ektivität und der Rechtssicherheit (…).» 
     (Seite 479)

BVerfG legt Art. 13 GG aus (Unverletzlichkeit der Woh-
nung, Richtervorbehalt für Durchsuchungen) und schützt die 
Rechte eines Asylbewerbers aus Guinea

Der Bf., dessen Asylantrag abgelehnt und dessen Abschie-
bung nach Italien angeordnet war, lebte – zusammen mit einem 
weiteren Asylbewerber – in einem Zimmer in einer Container- 
Gemeinschaftsunterkunft in Berlin, wo er zuletzt von der Polizei 
nicht angetroff en werden konnte. 

Zu entscheiden war über einen späteren Polizeieinsatz – eine 
richterliche Durchsuchungsanordnung lag nicht vor –, bei dem 
die Zimmertür der Unterkunft gewaltsam geöff net wurde, ohne 
dass die Polizeibeamten Kenntnis hatten, ob sich der Bf. zum 
Einsatzzeitpunkt (gegen 8:00 Uhr) dort befand. 

Das OVG Berlin-Brandenburg, hatte das Vorliegen einer 
„Durchsuchung“ verneint. Das BVerfG kommt nach Darlegung 
seiner bisherigen Rspr. zu folgendem Ergebnis: 

«Nach diesen Maßstäben liegt grundsätzlich eine Durch-
suchung vor, wenn der Betroff ene zum Zwecke der Abschiebung 
in seinem Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft aufgesucht 
wird, solange vor Beginn der Maßnahme keine sichere Kenntnis 
über den konkreten Aufenthaltsort der zu ergreifenden Person 
besteht.»  (Seite 494)

BVerfG billigt die strafgerichtliche Verurteilung gem. §  21 
Versammlungsgesetz wegen Beteiligung an einer Gegende-
monstration, mit der der Bf. grobe Störungen einer genehmig-
ten Demonstration verursacht hatte

Im Mittelpunkt der Verfassungsbeschwerde steht die Frage, ob 
eine strafgerichtliche Verurteilung nach § 21 VersG das Grund-
recht auf Versammlungsfreiheit verletzt, wenn es sich bei dem der 
Verurteilung zugrundeliegenden Sachverhalt um die Teilnahme 
an einer von Art. 8 Abs. 1 GG geschützten  Gegendemonstration 
handelt.

Der Bf. hatte geltend gemacht, es fehle an der formellen 
und materiellen Rechtmäßigkeit von § 21 VersG. Das BVerfG 
begründet ausführlich, dass die Tatbestandsvariante „grobe 
 Störung“ in § 21 VersG formell und materiell verfassungs gemäß 
ist, insbesondere liege kein Verstoß gegen das Zitiergebot nach 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG vor.

Zur Bedeutung der Versammlungsfreiheit heißt es:
«Eine Versammlung in physischer Präsenz im öff entlichen 

Raum stellt auch in einer zunehmend digitalisierten Welt ein 
unverzichtbares Instrument der kollektiven Meinungskund-

gabe dar, durch das ein gemeinsames kommunikatives Anliegen 
 unmittelbar erlebbar wird und unabhängig von selektierenden 
Mechanismen direkt an einen konkreten Adressatenkreis oder 
allgemein an die Öff entlichkeit gerichtet werden kann. (…) Es ist 
für ein demokratisches Gemeinwesen von zentraler Bedeutung, 
dass das Recht, seine Meinung gemeinschaftlich mit anderen 
 öff entlich kundzutun, nicht zum Mittel wird, um Menschen mit 
anderen Überzeugungen an der Wahrnehmung desselben Rechts 
zu hindern.» (Seite 499)

75 Jahre EMRK – EGMR-Präsident Mattias  Guyomar 
stellt seine Botschaft zum 4. November 2025  unter das  Motto: 
„Die  Europäische Menschenrechtskonvention, das Gewissen 
 Europas“

Damit wird an die berühmte Rede von Pierre-Henri  Teitgen 
angeknüpft, die er im Jahr 1949 vor der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats gehalten hat und davor warnte, dass 
Demokratien nicht an einem Tag zu Nazi- Staaten werden: „Das 
Böse schleicht heimtückisch voran (...) Man muss eingreifen, 
bevor es zu spät ist. Es muss irgendwo ein Gewissen geben, das 
Alarm schlägt (…). Eine internationale Gerichtsbarkeit im Rah-
men des Europarates, ein Kontroll system, eine Garantie, könnte 
jenes Gewissen sein.“

Guyomar weist auf die gegenwärtigen Verantwortlichkeiten 
hin und hebt hervor: «Der Gerichtshof zeigt sich pragmatisch 
und berücksichtigt die Herausforderungen, mit denen die eu-
ropäischen Gesellschaften gegenwärtig konfrontiert sind. (…) 
Die Urteile des Gerichtshofs zeigen die Realität der vergange-
nen  Ereignisse auf, legen die Verantwortlich keiten fest (…). 
Die Menschenwürde kann nicht abgeschaff t, die Wahrheit nicht 
mundtot gemacht werden. (…)» 

Zukunftsgerichtet erklärt der Präsident abschließend: «Der 
heutige Jahrestag erinnert uns an unsere Verantwortung und 
stärkt den in unserer Willenskraft enthaltenen  Optimismus. 
 Indem wir dieses Erbe wachhalten, werden wir gemeinsam dafür 
sorgen, dass die durch die Konvention  garantierten Rechte auch 
für künftige Generationen konkret und wirksam bleiben.»  
     (Seite 518)

Richterwahlen zum EGMR: Fünf neue Richter von der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats gewählt

Für Andorra, Armenien, Slowenien, Monaco und das Ver-
einigte Königreich. (Seite 519)

Eine Besonderheit gab es für Monaco: Die erste Kandidaten-
liste hatte keinen Bestand, was auf die ablehnende Haltung des 
Richterwahlausschusses zurückzuführen ist, der die Kandidaten 
zwar zum Hearing am 5. April 2024 nach Paris eingeladen hatte, 
dann aber nicht bereit war, die angereisten Kandidaten auch an-
zuhören. Eine offi  zielle Erklärung dafür gab es nicht. (Seite 520, 
s.a. Seite 402) 

Gescheiterte Richterwahl für Ungarn  (Seite 520)

GA Dean Spielmann stellt in seinen Schlussanträgen fest, 
dass das spanische Amnestiegesetz vom Juni 2024 nicht gegen 
die Richtlinie (EU) 2017/541 zur Terrorismusbekämpfung ver-
stößt / Rs. C-666/24

Das erwähnte Amnestiegesetz bezweckt eine  institutionelle, 
politische und soziale Normalisierung in Katalonien, indem es 
Amnestie u.a. für Handlungen gewährt, die strafrechtliche Haf-
tung begründen und im Rahmen des Referendums über die 
Selbstbestimmung Kataloniens (1. Oktober 2017) sowie im Zu-
sammenhang mit dem katalanischen Unabhängigkeitsprozess 
begangen wurden.

Die Vorlage kommt vom Nationalen Gerichtshof ( Spanien), 
der mit einem Strafverfahren gegen zwölf Personen befasst 
ist, denen terroristische Straftaten im Zusammenhang mit der 
 Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens vorgeworfen werden. 
Dieses Gericht hat Zweifel daran, ob in dem vorliegenden Fall 
das Amnestiegesetz vom 10. Juni 2024 anzuwenden ist, insbe-
sondere im Hinblick auf die Einbeziehung von Handlungen, die 
nach der Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung als terroris-
tische Handlungen eingestuft werden können.

Spielmann beantwortet die in großer Bandbreite aufgewor-
fenen Fragen im Wege sorgfältiger Analyse, auch unter syste-
matischer Einbeziehung der einschlägigen Rechtsprechung des 
EGMR.    (Seite 521)
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Jean-Marc Sauvé, Paris, hält ein eindringliches „ Plädoyer 
für einen strukturierten Rechtspluralismus in der Euro päischen 
Union“ 

Sauvé plädiert für eine Neuorientierung, in der richterliche 
Zurückhaltung im Sinne der Gewaltenteilung eine tragende 
 Rolle spielt.

Der Autor beschreibt die Ausgangslage so: «Die Recht-
sprechung des EuGH sorgt seit einigen Jahren für Be   un ruhigung 
und Unverständnis, und zwar über die historisch euroskepti-
schen Kreise hinaus. Seit den 1960er-Jahren hat der Gerichts-
hof gemeinsam mit den obersten Gerichten der Mitgliedstaaten 
 einen Mechanismus der Zusammen arbeit geschaff en, dessen all-
gemeine Struktur gut ist und geschützt werden muss. Dennoch 
muss auf immer häufi gere  Rebellionen und Reserven seitens der 
obersten nationalen Gerichte geachtet werden, die allesamt vor-
dringliche Warn signale darstellen. In diff userer Weise rufen die 
jüngeren Entwicklungen in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
Besorgnis hervor und lassen befürchten, dass es – über den Wort-
laut der europäischen Verträge hinaus – zu einer Infragestellung 
der Souveränität der Mitgliedstaaten und, mittelbar, auch des 
 europäischen Projekts kommt. (…)» 

Sauvé analysiert die beschriebenen Probleme eingehend 
(Teil I) und entwickelt dann (Teil II) Denkansätze und Orien-
tierungshilfen für einen strukturierter Rechtspluralismus.

Grundvoraussetzungen sind:
«Mehr Flexibilität des Rechtssystems der Union und eine stär-

kere Zurückhaltung sowohl des nationalen als auch des euro-
päischen Richters. (…) Während die Europäische  Union auf der 
Basis des Rechts gegründet und durch das Recht errichtet wurde, 
ist darauf zu achten, dass Divergenzen zwischen Richtern nicht 
zu einer Schwächung der EU oder  sogar zu ihrem Niedergang 
führen. Heute muss also mehr denn je die Fähigkeit bewiesen 
werden, den Vorrang des Unionsrechts mit dem Rechtsplura-
lismus der Staaten in Einklang zu bringen. Es muss ein geord-
neter Rechtspluralismus geschaff en werden, um den tödlichen 
Unilateralis mus zu überwinden, der nationale Identitäten und/
oder das europäische  Projekt auszulöschen droht.»

In seiner Schlussbemerkung spannt der Autor noch ein-
mal den weiten Bogen der miteinbezogenen Überlegungen, die 
erstmals in der Festschrift für den scheidenden EuGH-Richter 
 Jean-Claude Bonichot formuliert wurden und dessen vollständi-
ger Text mit dem Originaltitel  « Pour un pluralisme juridique 
 ordonné dans l’Union européenne » hier in einer Übersetzung 
der EuGRZ zugänglich gemacht wird.

Sauvé fasst zusammen
«Wann immer der Autor dieses Beitrags im Laufe seiner in-

zwischen langen berufl ichen Laufbahn öff entlich auf den  Dialog 
der Richter hingewiesen hat, mag es sein, dass  manche seiner Zu-
hörer seine Ausführungen als übertrieben versöhnlich empfun-
den haben. Nichts davon, was damals gesagt wurde, war jedoch 
illusionär oder übertrieben optimistisch. Erwähnt seien: • die 
 Solange-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, • die 
Erörterungen im Anschluss an das  Simmenthal-Urteil des EuGH 
von 1978, • die anlässlich der Ratifi kation des Vertrags von Maas-
tricht vom Bundesverfassungsgericht in Erinnerung gerufene 
Möglichkeit  einer  Ultra-vires-Kontrolle und • das Wiederauf-
fl ammen dieser Bedrohung, als die Europäische Zentralbank 
ihr erstes Programm zum Ankauf von öff entlichen Wertpapieren 
(OMT-Programm) auf den Weg gebracht hat und • schließlich 
die wachsende Bedeutung der nationalen verfassungsrecht lichen 
Identität nach der Entscheidung des Conseil  constitutionnel im 
Jahr 2006. All das waren keine Anzeichen dafür, dass das  Europa 
des Rechts unbegrenzt in friedlichen Tagen leben würde.»

Es ist damit zu rechnen, «dass sich Koordinierungspro bleme 
und der Streit um Vorrangfragen zwischen den natio nalen Ver-
fassungsordnungen und der Union verschärfen werden – auch in 
Anbetracht des zunehmenden Schutzes der Grundrechte und der 
erheblichen Ausweitung der Zuständigkeiten der Union weit über 
die rein wirtschaftliche Sphäre hinaus. Angesichts nur beschränkt 
zur Verfügung stehender Ressourcen müssen die Richter mit neu-
er Entschlossenheit und Demut auf diese Situation reagieren, der 
sie sich gegenübersehen. Dies ist eine Pfl icht für sie.»(…)

«Dies ist der Grund, unerwartet an dieser Stelle ein bis-
her schon länger anhaltendes Schweigen zu durchbrechen, um 
 darüber hinaus die wohlverdiente Würdigung für den Richter 
Jean-Claude Bonichot zum Ausdruck zu bringen.» (Seite 541) 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 
Straßburg, konkretisiert – gestützt auf Art. 6 EMRK (Anspruch 
auf ein faires Verfahren) – die Pfl icht der innerstaatlichen Ge-
richte (hier: BGH), die Nichtvorlage an den EuGH nachvoll-
ziehbar zu begründen / Gondert ./. Deutschland 

Der EGMR führt aus: «In Übereinstimmung mit dem deut-
schen Verfahrensrecht wies der Bundesgerichtshof die Beschwer-
de des Bf. gegen die Nichtzulassung der Revision mit einer sum-
marischen Formulierung zurück und sah von einer näheren Be-
gründung ab (…) Der Bundesgerichtshof weist zwar darauf hin, 
dass er in der vorliegenden Rechtssache die Frage einer Vorlage-
pfl icht geprüft habe (…), gab aber die Gründe nicht an, aus denen 
er eine solche Vorlage für nicht erforderlich hielt. Er führte nicht 
aus, ob er die von dem Bf. formulierten Fragen für nicht entschei-
dungserheblich hielt, ob die in Rede stehende unionsrechtliche 
Bestimmung bereits Gegenstand einer Auslegung durch den 
EuGH war oder ob die richtige Anwendung des Unions rechts 
derart off enkundig war, dass für einen vernünftigen Zweifel 
keiner lei Raum blieb (…).

Die vorstehenden Ausführungen reichen aus, um dem Ge-
richtshof die Schlussfolgerung zu erlauben, dass der Bundes-
gerichtshof keine Begründung für seine Ablehnung, dem EuGH 
Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen, gegeben hat, obwohl 
der Bf. insoweit einen präzisen Antrag gestellt und detailliert 
vorgetragen hatte. In der Folge wurde dem Bf. nicht ermöglicht, 
zu verstehen, warum sein Antrag auf Vorlage abgelehnt wurde, 
wodurch die Fairness des Verfahrens unterminiert wurde. Folg-
lich liegt eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK vor.» 
  (Seite 553)

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), Luxem-
burg, wertet die Rechtsprechung des poln. VerfGH – der die 
 EuGH-Rspr. als ultra vires qualifi ziert – als Verstoß gegen meh-
rere  tragende Grundsätze des Unionsrechts / Rs. Kommission/
Polen (GK)

Der EuGH gibt der Vertragsverletzungsklage der Kommission 
gegen Polen statt. In zwei Urteilen hat der polnische Verfassungs-
gerichtshof einige Bestimmungen der Verträge in ihrer Aus-
legung durch den Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt und 
die Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Recht auf  eff ektiven 
gerichtlichen Rechtsschutz ausdrücklich als Überschreitung der 
ihm übertragenen Befugnisse (ultra vires) eingestuft.

In Bezug auf die zwei erwähnten Urteile entscheidet der 
EuGH wie folgt: 

« – Die Republik Polen hat in Anbetracht der vom Trybunał 
Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof, Polen) in seinen Ur-
teilen vom 14. Juli 2021 (Rechtssache P 7/20) und vom 7. Okto-
ber 2021 (Rechtssache K 3/21) vorgenommenen Auslegung der 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Verfassung der Republik 
Polen) gegen ihre Verpfl ichtungen aus Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 
EUV verstoßen.

– Die Republik Polen hat in Anbetracht der vom Verfassungs-
gerichtshof in seinen Urteilen vom 14.  Juli 2021 (Rechtssache 
P 7/20) und vom 7. Oktober 2021 (Rechts sache K 3/21) vorgenom-
menen Auslegung der Verfassung der  Republik  Polen gegen ihre 
Verpfl ichtungen aus den allgemeinen Grundsätzen der Autono-
mie, des Vorrangs, der Eff ektivität und der einheitlichen Anwen-
dung des Unionsrechts  sowie aus dem Grundsatz der Bindungs-
wirkung der Urteile des Gerichtshofs verstoßen.»

Auch dem weiteren Klagegrund der Kommission wird statt-
gegeben. Er betraf den Vorwurf schwerwiegender Unregel-
mäßigkeiten bei der Ernennung von drei Richtern des VerfGH 
und seiner Präsidentin:

« – Die Republik Polen hat gegen ihre Verpfl ichtungen aus 
Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV verstoßen, da der Verfassungs-
gerichtshof aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei den Verfahren 
zur Ernennung von drei seiner Mitglieder im Dezem ber 2015 und 
seiner Präsidentin im Dezember 2016 nicht den Anforderungen 
an ein unabhängiges und unparteiisches, zuvor durch Gesetz ein-
gerichtetes Gericht genügt.» (Seite 559)

Die Schlussanträge in diesem Verfahren von Generalanwalt 
Spielmann sind in EuGRZ 2025, 198 veröff entlicht. Spielmann 
hat die im Urteil des poln. VerfGH vom 7.10.2021 eingenomme-
ne Position als «beispiellose Rebellion» bezeichnet (ebd., S. 205, 
Nr. 75).
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EuGH konkretisiert Leitlinien, in welchen Situationen eine 
Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft gege-
ben sein kann / Dänische Rechtsvorschriften über das öff ent-
liche Wohnungswesen / Schlussanträge von General anwältin 
Ćapeta und Urteil / Rs. C-417/23 (GK)

Das dänische Gesetz über das öff entliche Wohnungswesen 
zielt darauf ab, den prozentualen Anteil an Familienwohnungen 
des öff entlichen Wohnungswesens in „Transformations gebieten“ 
zu verringern. Diese Gebiete sind u.a. dadurch gekennzeichnet, 
dass der Anteil von „Einwanderern aus nicht westlichen Ländern 
und ihren Nachkommen“ in den letzten fünf Jahren 50 % über-
schritten hat. In zwei Wohngebieten der Gemeinden Slagelse und 
Kopenhagen wurde ein Teil der Mietverträge, die Familienwoh-
nungen des öff entlichen Wohnungswesens betreff en, in Anwen-
dung dieses Gesetzes gekündigt oder soll gekündigt werden. 
Das mit Rechtsstreitigkeiten über diese Kündigungen befasste 
dänische Gericht wirft die Frage auf, ob die in Rede stehende 
Regelung eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung 
aus Gründen der ethnischen Herkunft darstellt. Der Gerichts-
hof betont, dass für die ethnische Herkunft mehrere Merkmale 
maßgeblich sind. Für sich genommen reicht ein Kriterium wie die 
Staatsangehörigkeit oder das Geburtsland nicht aus, um die Zu-
gehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe zu bestimmen. Bei der 
Beurteilung, ob eine unmittelbare Diskriminierung vorliegt, ist 
es Sache des natio nalen Gerichts, zu prüfen, ob das Kriterium 
des Anteils an Einwanderern und ihren Nachkommen tatsäch-
lich auf die ethnische Herkunft der Mehrheit der Bewohner von 
„Transformations gebieten“ abstellt und ob diesen daher eine we-
niger günstige Behandlung zuteil wird, etwa dadurch, dass ein er-
höhtes Risiko für eine vorzeitige Kündigung von Mietverträgen 
besteht. Stellt das nationale Gericht eine mittelbare Diskriminie-
rung fest, wird es zu prüfen haben, ob diese indes gerechtfertigt ist. 
Namentlich muss es sich in diesem Zusammenhang vergewissern, 
dass mit dem betreff enden Gesetz ein im Allgemeininteresse lie-
gendes Ziel in angemessener Weise verfolgt wird und insbeson-
dere das Grundrecht auf Achtung der Wohnung gewahrt wird. 
  (Seiten 585/598)

EuGH, äußert sich zu möglicher Haftung von Frontex bei 
rechtswidriger Rückkehraktion / hier: Rechtsschutz für  syrische 
Flüchtlingsfamilie gegen Verbringung von Griechen land in die 
Türkei / Rs. WS u.a./Frontex (GK)

Im Rahmen einer von Griechenland und der Euro päischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) durchge-
führten gemeinsamen Rückkehraktion wurde eine  Familie syri-
scher Staatsangehöriger nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in 
Griechenland, wo sie erklärt hatte, einen Antrag auf internatio-
nalen Schutz stellen zu wollen, in die Türkei verbracht. Da die 
Familie der Ansicht war, dass ihre Verbringung in die Türkei 
eine rechtswidrige Zurückweisung darstelle und dass während 
dieser Verbringung ihre Grundrechte verletzt worden seien, ver-
langte sie Ersatz für den  materiellen und immateriellen Schaden, 
der durch das Verhalten von Frontex vor, während und nach der 
Rückkehraktion verursacht worden sein soll. Sie machte insbe-
sondere  geltend, dass, wenn  Frontex ihrer Verpfl ichtung, bei die-
ser Aktion die Wahrung der Grundrechte und des Grund satzes 
der Nichtzurückweisung zu gewährleisten, nachgekommen wäre, 
diese Rechte nicht verletzt worden wären und sie nicht in die 
 Türkei zurückgeführt worden wäre, sondern internationalen 
Schutz in der Euro päischen Union erhalten hätte. Nachdem ihre 
Klage vom Gericht abgewiesen worden war, hat die Familie den 
Gerichtshof angerufen, der das Urteil des Gerichts weitgehend 
aufhebt. Der Gerichtshof stellt insbesondere fest, dass das Ge-
richt die Rolle von Frontex bei der genannten Rückkehraktion 
nicht richtig bewertet hat, und weist darauf hin, dass das Unions-
recht Frontex eine Reihe von Verpfl ichtungen auferlegt, die die 
Wahrung der Grundrechte im Rahmen gemeinsamer Rückkehr-
aktionen gewährleisten sollen, darunter die Verpfl ichtung, zu 
prüfen, ob bezüglich aller Personen, die ein Mitgliedstaat in eine 
solche Aktion einbeziehen will, Rückkehrentscheidungen vorlie-
gen. Darüber hinaus können etwaige Verletzungen von Grund-
rechten während eines Rückkehrfl ugs nicht nur die Haftung des 
betreff enden Mitgliedstaats (in diesem Fall Griechenland) be-
gründen, sondern auch die Haftung von Frontex. Die Sache wird 
an das Gericht zurückverwiesen, das unter Berücksichtigung 
der Verpfl ichtungen, die das Unionsrecht Frontex im Rahmen 
 gemeinsamer Rückkehraktionen auferlegt, erneut zu entschei-
den hat. (Seite 611)

EuGH schützt das Recht auf wirksame gerichtliche  Kontrolle 
bei Durchsetzung von Ansprüchen in Pushback- Verfahren und 
verlangt situationsgerechte Anpassung der Beweislast / Rs. 
 Hamoudi/Frontex (GK)

Die Frage stellte sich im Rahmen einer Schadensersatz-
klage gegen Frontex, die das EuG abgewiesen hatte (Hamoudi/ 
Frontex, Beschluss v. 13.12.2023, T-136/22). Das EuG ist davon 
ausgegangen, «dass die vom Rechtsmittelführer vorgelegten Be-
weise off ensichtlich unzureichend seien, um schlüssig zu belegen, 
dass er bei dem behaupteten Vorfall vom 28. und 29. April 2020 
zugegen und daran beteiligt gewesen sei.» 

Dem hält der EuGH entgegen: «Machen Personen geltend, 
Opfer einer pauschalen Zurückschiebungsaktion gewesen zu 
sein, verlangt die uneingeschränkte Wahrung des in Art. 47 der 
 Charta verbürgten Rechts auf einen wirksamen Rechts behelf 
daher, dass es genügt, wenn diese Personen einen Anfangs-
beweis dafür beibringen, dass diese Aktion unter Beteiligung 
von  Frontex stattgefunden hat und sie in deren Verlauf zugegen 
 waren.» 

Damit argumentiert der EuGH wie der EGMR, der für die 
Sachverhaltsdarstellung des Bf. ebenfalls einen Prima-facie- 
Beweis für ausreichend hält. 

Der EuGH stellt fest, das EuG habe von dem Rechtsmittel-
führer Hamoudi rechtsfehlerhaft schlüssige Beweise verlangt. 
«Unter diesem Rechtsfehler hat zwangsläufi g die Würdigung der 
vom Rechtsmittelführer vorgelegten Beweise durch das Gericht 
in den Rn. 40 bis 57 des angefochtenen Beschlusses gelitten, da 
diese Würdigung anhand eines zu hohen Beweisstandards vorge-
nommen wurde.»  (Seite 628)

EuGH spezifi ziert die Verpfl ichtungen des Betreibers  einer 
Online-Marktplatz-Webseite bei Veröff entlichung von Anzei-
gen / Rs. Russmedia Digital (GK)

Russmedia Digital, (Gesellschaft rumänischen Rechts), ist 
Eigen tümerin der Website www.publi24.ro, eines Online-Markt-
platzes, auf dem Werbeanzeigen, die u.a. den Verkauf von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleistungen in  Rumänien betref-
fen, kostenlos oder kostenpfl ichtig ver öff ent licht werden können.

Das Unionsrecht verpfl ichtet den Betreiber einer Online-
Marktplatz-Website, im Einklang mit der DSGVO die Verant-
wortung für die personenbezogenen Daten zu übernehmen, die 
in den auf seiner Plattform veröff entlichten Anzeigen enthalten 
sind. Er muss insbesondere geeignete  technische und organisa-
torische Maßnahmen treff en, um vor der Veröff ent lichung die-
jenigen Anzeigen zu identifi zieren, die sensible Daten enthalten, 
und überprüfen, ob der Inserent tatsächlich die Person ist, deren 
Daten in einer solchen Anzeige ent halten sind. 

Ist dies nicht der Fall, hat der Betreiber die Veröff ent lichung 
der Anzeige zu verweigern, es sei denn, der Inserent kann nach-
weisen, dass die betroff ene Person ausdrücklich in diese Ver-
öff entlichung eingewilligt hat. 

Daran fehlte es hier, denn die in Rede stehende Anzeige stell-
te die Klägerin des Ausgangsverfahrens als Anbieterin  sexueller 
Dienstleistungen dar, enthielt ihre Telefon nummer sowie u.a. 
 Fotos, die ohne ihre Einwilligung verwendet  wurden. (Seite 643)

Schweizerisches Bundesgericht (BGer), Lausanne, bemän-
gelt die dem Staatssekretariat für Migration (SEM), zustehende 
Befugnis, rechtskräftige Urteile kantonaler Gerichtsinstanzen 
„zu übersteuern“ / Appell-Entscheid

Streitgegenstand bildet die Weigerung des SEM, einem 
kantonalen Urteil gem. Art.  99 Abs. 2 Ausländer- und Inte-
grationsgesetz (AIG) die Zustimmung zur Verlängerung  einer 
Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.

Das Bundesgericht begründet, dass die nach innerstaat lichem 
Recht bestehende Kompetenz des SEM nicht im  Widerspruch 
zum Völkerrecht steht (geprüft werden die Art. 6 und 13 EMRK), 
wohl aber im konkreten Fall innerstaatliches Recht verletzt ist:

«(…) Art.  99 Abs.  2 AIG [verstösst] insoweit gegen Art.  30 
Abs. 1 BV und das Gewaltenteilungsprinzip, als er dem SEM in 
Abweichung von der verfassungsmässigen Zuständigkeitsord-
nung und trotz bestehender Möglichkeit der Anfechtung beim 
Bundesgericht die Befugnis einräumt, rechtskräftige Entscheide 
kantonaler Gerichtsinstanzen zu übersteuern. Macht das SEM 
von dieser Befugnis Gebrauch, wirkt sich dies wie eine Aufhe-
bung des kantonalen Gerichtsurteils aus. (…)

Nach dem Ausgeführten erweist sich Art. 99 Abs. 2 AIG als 
teilweise (bundes-)verfassungswidrig, nicht jedoch als völker-
rechtswidrig. Die besagte Gesetzesnorm bleibt daher für das 
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Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden  Behörden 
massgebend (Art. 190 BV; vgl. E. 4.1 hiervor).  Soweit das Bundes-
verwaltungsgericht zu einem anderen Schluss kam, ist ihm nicht 
zu folgen. (…)

Der Gesetzgeber ist jedoch im Sinn eines Appellentscheids 
anzuhalten, die dargelegte verfassungsrechtliche Problematik zu 
entschärfen.» (Seite 656)

Verfassungsgerichtshof (VfGH), Wien, erklärt das nach dem 
Fortpfl anzungsmedizingesetz (FMedG) bestehende ausnahms-
lose Verbot von „Social Egg Freezing“ für verfassungswidrig

Die fragl. Bestimmung (§ 2b Abs. 1 FMedG) wird per 
31.3.2027 aufgehoben. 

Unter Bezugnahme auf das in der EMRK geregelte Recht auf 
Achtung des Privat- und Familien lebens begründet der VfGH 
seine Entscheidung u.a. wie folgt:

«Die von Art. 8 EMRK geschützte Entscheidungsfreiheit über 
die Art und  Weise der Fortpfl anzung (…) bedeutet im vorliegen-
den Zusammenhang, dass die Entscheidung über die Entnahme 
und Aufbewahrung von Eizellen von der Frau selbst in eigener 
Verantwortung zu treff en ist. Es liegt demnach an ihr, die für ihre 
Entscheidung notwendigen Informationen einzuholen und die für 
sie  relevanten Gründe, die für oder gegen die Durchführung der 
Maßnahmen sprechen, gegeneinander abzuwägen. Der Umstand, 
dass die Entscheidungsfi ndung unterschiedlichen  externen, etwa 
sozialen oder berufl ichen Einfl üssen ausgesetzt sein kann, die 
auch durch gesetzliche  Regelungen – bei prinzi pieller Zulässig-
keit der Methode – nicht völlig ausgeschlossen werden können, 
trägt für sich ein ausnahmsloses Verbot der in Rede stehenden 
Maßnahmen nicht. Ebensowenig kann das Risiko unzutreff ender 
Annahmen einer Frau über die Erfolgsaussichten dieser Maß-
nahmen das Verbot rechtfertigen (…).»  (Seite 662)

VfGH stärkt die Rechte „transidenter“ Personen / Verpfl ich-
tung zu einem binären Geschlechtseintrag im Zentralen Perso-
nenstandsregister (ZPR) unverhältnismäßig

Der VfGH entscheidet: «Ordnet der Gesetzgeber (…) an, dass 
Personenstandsregister das Geschlecht ausweisen, hat er dabei 
die Anforderungen aus Art. 8 EMRK zur Wahrung der indivi-
duellen Geschlechtsidentität zu beachten und sicherzustellen.» 

Im vorliegenden Fall beantragte eine Person, bei deren Geburt 
im Personenstandsregister das Geschlecht „männlich“ eingetra-
gen worden war, diese Eintragung zu streichen. Zur Begründung 
war eine psychotherapeutische Stellungnahme beigefügt, wo-
nach die beschwerdeführende Person „seit  früher Kindheit ein 
nachhaltiges Unbehagen mit wachsendem Leidensdruck im eige-
nen biologischen Geschlecht [ erlebt]“. Bei ihr bestehe konstant 
ein Wunsch, nicht einem der binären Geschlechter „männlich“ 
oder „weiblich“ zugeordnet zu werden. 

Mit dieser Stellungnahme wird „Transidentität“ beschrieben, 
die zu berücksichtigen ist:

«Wie der Verfassungsgerichtshof bereits in VfSlg. 20.258/2018 
festgehalten hat, entspricht es heute dem Stand der einschlägi-
gen Wissenschaften, zwischen Inter sexualität ( diff erences of 
sex develop ment) und Transidentität (Transsexualität, Gender- 
Dysphorie, Transgender, Gender-Inkongruenz) zu unterscheiden.»

«Die  Fallkonstellation der Trans identität ist (…)  dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Mensch zwar eindeutig genetisch und/
oder anatomisch bzw. hormonell einem Geschlecht zugewiesen 
ist, sich in diesem Geschlecht aber falsch oder unzureichend be-
schrieben fühlt bzw. auch jede Form der Geschlechtszuordnung 
und  Kategorisierung ablehnt.»

«Art. 8 EMRK gewährleistet … (auch) transidenten Personen 
grundsätzlich das Recht, dass das Personenstandsrecht ihre indi-
viduelle Geschlechts identität respektiert, und dementsprechend 
auch das Recht, dass  transidente Personen ihr Geschlecht nicht 
kategorisieren, also insbesondere keine  binäre Geschlechts-
zuordnung hinnehmen müssen. Eine gesetzliche Verpfl ichtung 
zur  Angabe einer, ihrer geschlecht lichen Identität widerspre-
chenden Bezeichnung des Geschlechts von  transidenten Perso-
nen im ZPR stellt eine fremdbestimmte staat liche Geschlechts-
zuschreibung und damit einen Eingriff  in das durch Art.  8 
Abs. 1 EMRK geschützte Recht dieser Personen auf indivi duelle 
Geschlechts identität dar.» (Seite 668)

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Karlsruhe, befasst sich 
mit der Verwendung von ANOM-Daten in einem Strafverfah-
ren / Verfassungsbeschwerde erfolglos 

Der Beschwerdeführer wurde vom Landgericht zu  einer Frei-
heitsstrafe verurteilt, wobei die Feststellungen zu den Taten 

 nahezu ausschließlich auf der Auswertung von Chat-Nachrich-
ten der verschlüsselten ANOM-Kommunikation beruhen, die 
dem Beschwerdeführer zugeordnet werden  konnten. Die hier-
gegen eingelegte Revision verwarf der Bundes gerichtshof als 
 unbegründet, soweit sie sich gegen die Verwertung der ANOM-
Daten richtete.

Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. Der Beschwerde-
führer hat die Möglichkeit der Verletzung eines Grund- oder 
grundrechtsgleichen Rechts nicht schlüssig dargelegt. Entgegen 
seiner Auff assung begegnet die Verwertung der ANOM-Daten 
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

Abschließend weist das BVerfG darauf hin, dass es keine An-
haltspunkte dafür gibt, «die gewonnenen Daten unter lägen von 
Verfassungs wegen grundsätzlich einem Beweisverwertungs-
verbot». (Seite 672)

BVerfG stellt bei der Entscheidung über die „Wirecard-Skan-
dal“-Verdachtsberichterstattung im SPIEGEL Aus legungsfehler 
des OLG fest 

Anders als vom OLG angenommen, basierte die Berichter-
stattung über den Kläger des Ausgangsverfahrens im Nachrich-
tenmagazin DER SPIEGEL auf Werturteilen, nicht auf Tat-
sachenbehauptungen. 

«(…) die Einordnung der beanstandeten Wortberichterstat-
tung als Tatsachenbehauptung genügt verfassungsrecht lichen 
Maßstäben nicht. (…) In der Bezeichnung „treuer  Helfer“ liegt 
die Tatsachenbehauptung, dass Loyalität bestanden hat und 
Unter stützung geleistet worden ist. Die Äußerung, der Kläger sei 
in das „Schattenreich“ geholt worden, enthält den Tatsachenkern, 
dass sich der Kläger im Einfl ussbereich von (...P1...) aufgehalten 
hat. Das Oberlandesgericht hat aber nicht berücksichtigt, dass 
der Artikel durch die verwendeten Formulierungen zu diesen 
Vorgängen Stellung bezieht und sie bewertet. Die Bezeichnung 
des Klägers als „treuer Helfer“, der ins „Schattenreich“ geholt 
worden sei, würdigt kritisch dessen Nähe zu den fraglichen Er-
eignissen. Die vorgenannten Passagen stellen sich damit insge-
samt als Werturteil dar. Als solches ist es von dem Schutz von 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG umfasst, und zwar unabhängig davon, ob 
die zugrundeliegenden tatsächlichen Annahmen zutreff en oder 
dieses zu tragen vermögen.» (Seite 679)

Einblicke in „Die Problematik schwebend unwirksamer 
Urteile aus der Sicht einer polnischen Richterin“ gibt  Sylwia 
Urbańska-Tkocz in einem Vortrag im Rahmen des jähr lichen 
Richterforums vor dem EuGH

Das für 2025 ausgewählte Konferenzthema war Art. 19 EUV, 
der in seinem Abs. 1 UAbs. 2 die Verpfl ichtung der Mitgliedstaa-
ten umschreibt, die erforderlichen Rechtsbe helfe zu schaff en, da-
mit „ein wirksamer Rechtschutz in den vom Unions recht erfass-
ten Bereichen gewährleistet ist“.  Vorausgesetzt ist in dieser Be-
stimmung, dass die innerstaatlichen Gerichte die Anforderungen 
an ein unabhängiges  Gericht erfüllen. 

Dazu stellt die Autorin fest: «Erstens gibt es eine recht um-
fangreiche Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro päischen 
Union, in der Verstöße gegen Artikel 19 EUV durch Polen fest-
gestellt werden. Zweitens gibt es in der Rechtsprechung des 
 polnischen Obersten Gerichts zwei völlig gegensätzliche Aus-
legungslinien dieser Bestimmung.» 

Die eine Linie vertritt die Kammer für außerordentliche 
Überwachung und öff entliche Angelegenheiten. Deren Richter 
wurden seit 2018 «unter Beteiligung des neuen Landes justiz rates 
ernannt, in dem Politiker eine Schlüsselrolle bei der Auswahl der 
Richtermitglieder übernommen haben». Sowohl der EuGH als 
auch der EGMR haben entschieden, dass dieser Spruchkörper 
nicht als „Gericht“ angesehen werden kann. Trotz der erwähn-
ten Judikate aus Luxemburg und Straßburg «ist die Kammer 
für außerordentliche Überwachung weiter hin tätig und erlässt 
Entscheidungen, die aus Sicht des Unions rechts und der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention nicht den Status von Ge-
richtsurteilen  haben.» 

Als Reaktion auf diese Situation ist ein Beschluss der  Kammer 
für Arbeit und Sozialversicherung des Obersten  Gerichts vom 
24. September 2025 zu sehen. Dort heißt es:

«1. Wenn das Urteil eines untergeordneten Gerichts aufgrund 
einer Entscheidung der Kammer für außerordentliche Über-
wachung und öff entliche Angelegenheiten, der mindestens ein 
auf Antrag des neuen Landes justiz rates ernannter Richter ange-
hört, aufgehoben wurde, ist diese Entscheidung als nicht  existent 
(sententia non existens) anzu sehen, da sie von einer Behörde 
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 erlassen wurde, die nicht die Anforderungen an ein Gericht im 
Sinne von Art. 19 Abs. 1 EUV, Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 45 
Abs. 1 der Verfassung der Republik Polen erfüllt.

2. Infolgedessen kann das Gericht der niederen Instanz den 
Fall so behandeln, als ob sein früheres Urteil nie aufgehoben 
worden wäre, und in bestimmten Fällen sogar selbstständig über 
die außerordentliche Beschwerde entscheiden, wobei es sich an 
der Logik des Urteils des EuGH in der Rechtssache A.K. u.a. 
orientiert.»

Den Beschluss vom 24.9.2025 ordnet die Autorin wie folgt ein:
«In der Praxis bedeutet dies, dass ein Richter eines ordent-

lichen Gerichts eine Akte erhalten kann, die eine „Entschei-
dung” oder ein „Urteil” des Obersten Gerichts enthält, das nach 
EU- und Konventionsstandards nicht existiert.

Der Richter muss dann entscheiden, ob er an eine solche „Ent-
scheidung” gebunden ist oder ob er sie gemäß dem Beschluss vom 
24. September 2025 als nichtig betrachten und den Fall selbst ent-
scheiden soll.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie groß die Rechts  -
un sicherheit in einer solchen Situation ist.

Für einen Juristen ist dies ein schwieriges systemisches 
 Problem, für einen Bürger eine völlig unverständliche  Situation.

Die Verfahrenspartei weiß nicht, ob die in ihrer Sache ergan-
gene Entscheidung – selbst wenn sie vom höchsten Gericht des 
Landes getroff en wurde – für sie bindend ist.

In diesem Sinne gleicht das polnische System heute einer Art 
„Rechtslotterie”.» (Seite 687)

Wertediskussion innerhalb der Europäischen Union: Tagungs-
bericht von Jytte Lauenstein, Lübeck, über die Konferenz in 
 Luxemburg (10./11. Oktober 2025), mit der sich das neu gegrün-
dete Luxembourg Centre of European Law zu Wort meldet

Der englische Titel der 2-tägigen Konferenz lautete: “ European 
Union law and values in a changing world”.  Lauenstein fasst die 
Schwerpunkte der Konferenz wie folgt zusammen:

«Die Eröff nungskonferenz des Luxembourg Centre of Euro-
pean Law (LCEL) befasste sich mit der  hochaktuellen Frage, 
welche Rolle die Werte der Europäischen Union  heute spielen 
sowie ob und wie sie sich in einer Welt neuer  Herausforderungen 
– technologischer wie politischer – rechtlich operationalisieren 
lassen. Das LCEL wurde im Vorjahr an der Universität Luxem-
burg gegründet und ist Nachfolger des Max-Planck-Instituts 
 Luxemburg für Verfahrensrecht. Mit der Wertediskussion wähl-
te das Zentrum ein Thema, das nicht nur in akademischen Krei-
sen eine große Resonanz gefunden hat, sondern auch zu bedeu-
tenden Entwicklungen der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union geführt hat. In der Folge der Entscheidung 
in der Rs. C-64/16 zur Unabhängigkeit portugiesischer Richter 
im Hinblick auf Besoldungsfragen hat der Gerichtshof vielfach 
Verstöße gegen die Werte der Union festgestellt. Während bisher 
die in Art. 2 EUV verankerten Werte stets mit anderen Bestim-
mungen der Verträge, insb. mit Art. 19 EUV, zusammen gelesen 
wurden, steht mit der Rs. C-769/22 zum ungarischen LGBTQ-

Gesetz möglicherweise ein Paradigmenwechsel bevor: Nach dem 
Vorbringen der Europäischen Kommission soll Ungarn unmittel-
bar – ohne Konkretisierung durch andere Bestimmungen – 
 gegen Art. 2 EUV verstoßen haben. In ihren Schlussan trägen 
hat Generalanwältin Ćapeta ähnliche Erwägungen angestellt 
[s. EuGRZ 2025, 210]. Der Gerichtshof könne Art. 2 EUV 
 isoliert anwenden und darüber befi nden, ob ein Mitgliedstaat 
„rote  Linien“ überschritten habe. Unter diesen Umständen be-
dürfe es keiner Konkretisierung des Inhalts der betreff enden 
Werte durch weitere Normen. Vielmehr sei darauf abzustel-
len, ob ein Mitgliedstaat einen in Art. 2 EUV verankerten Wert 
 negiere. 

Vor diesem Hintergrund und in Erwartung der Entscheidung 
des Gerichtshofs in der Rs. C-769/22 diskutierten an zwei Ta-
gen Vortragende aus Wissenschaft, Justiz und  Experten aus den 
 Institutionen.»

Für verschiedene Panels waren Schwerpunktthemen bestimmt 
worden. 

Das erste Panel widmete sich der „Rolle des EuGH in der 
Werte diskussion“: «Zum Auftakt betonte EuGH-Präsident 
Koen Lenaerts das „unerschütterliche Bekenntnis“ des Gerichts-
hofs zu den Werten des Art. 2 EUV, die er als „harten Kern“ 
des unions rechtlichen Verfassungsrechts verstehe. Dieser An-
satz untergrabe nicht die verfassungsrechtliche Vielfalt in der 
 Union, sondern stärke vielmehr die Widerstandsfähigkeit des 
natio nalen Verfassungsrechts gegenüber den vielfältigen Bedro-
hungen in Zeiten von Poly-Krisen. Bezogen auf das Demokratie-
prinzip führte er aus, dass der Gerichtshof in seiner jüngeren 
Rechtsprechung den Zusammenhang zwischen Demokratie und 
 Pluralismus herausgearbeitet habe. Transparenz, Pressefreiheit 
und  Medien pluralismus seien entscheidende Voraussetzungen, 
damit gut informierte Bürgerinnen und Bürger an der politischen 
Diskussion teilnehmen könnten. Aufgabe des EuGH sei es, in 
Krisenzeiten den nationalen Gerichten bei der Verteidigung der 
Werte beizustehen.»

Das zweite Panel mit dem Thema: „Die Perspektive der 
 europäischen Gerichte“ rückte den EGMR sowie die natio nalen 
Gerichte der Mitgliedstaaten und des Vereinigten König reichs 
in den Fokus. Beim dritten Panel ging es um „Demokratie und 
Werte“. Am zweiten Konferenztag wurden „Die Perspektive der 
Institutionen“ / „Werte und Privatrecht“ / „Operationalisierbar-
keit der Werte“ diskutiert. 

Lauenstein benennt jeweils die Referenten und macht auf 
 Details aufmerksam. (Seite 689)

EGMR stellt Beschwerde gegen Deutschland zu
Es geht um die Verurteilung auf der Grundlage von entschlüs-

selten elektronischen Textnachrichten, d.h. um den Zugriff  auf 
EncroChat-Daten (verschlüsselte Kommunikations- App für 
Mobil telefone). Aufgeworfen sind Fragen zu Art. 6 und 8 EMRK 
(faires Verfahren sowie Recht auf Achtung des Privatlebens 
und der Korrespondenz). Beschwerde-Nr. 22234/25, Silgir gegen 
Deutschland (Seite 692)
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